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In Deutschland wird voraussichtlich am 23.2.2025 außerplanmäßig ein neuer 
Bundestag gewählt, da die bestehende Bundesregierung nach Ausscheiden der 
FDP über keine parlamentarische Mehrheit mehr verfügt. Somit wird die Re-
gierung voraussichtlich auch nicht mehr in der Lage sein, von ihr beabsichtigte 
Gesetzesvorhaben zu verabschieden.

Dies betrifft sämtliche Gesetze, die vom Bundestag aktuell noch nicht verabschiedet 
sind bzw. erst die 1. Lesung durchlaufen haben. Es kann auch Gesetze betreffen, denen 
der Bundesrat noch nicht zugestimmt hat und möglicherweise aufgrund der geänder-
ten politischen Situation auch nicht mit dem vorliegenden Inhalt zustimmen möchte.

Der Bundestag hatte noch am 18.10.2024 das Jahressteuergesetz 2024 mit Änderun-
gen beschlossen. Dieses steht zur Zustimmung für den 22.11.2024 auf der Tagesord-
nung des Bundesrates.

Das Steuerfortentwicklungsgesetz wird in der jetzigen Form vor der mutmaßlichen 
Neuwahl ziemlich sicher nicht weiter bearbeitet, ebenso nicht die Erhöhung des Kin-
dergeldes sowie die Erhöhung der steuerlichen Freistellung des Existenzminimums.

Auch der Nachtragshaushalt für 2024 sowie der Bundeshalt für 2025 sind noch nicht 
vom Bundestag verabschiedet worden. Laufende Förderprogramme sind von einer mög-
lichen Verzögerung der Haushaltsverabschiedung nicht betroffen, allerdings neu ange-
dachte Förderungen für die Wirtschaft, Elektromobilität u.a. stehen zunächst in unge-
wisser Warteposition.
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Es stehen derzeit auch mehrere Gesetzesänderungen in der Warteschleife, die Entschei-
dungen des Bundesfinanzhofes umsetzen bzw. noch Änderungen am Wachstumschan-
cengesetz bringen sollten.

Es wird dringend empfohlen, vor dem Beginn neuer Maßnahmen und Umstrukturierun-
gen im Unternehmen mit dem Steuerberater des Vertrauens Kontakt aufzunehmen und 
den jeweils tagesaktuellen Stand der Rechtslage abzuklären.

Zum 1.1.2025 tritt die E-Rechnungspflicht für inländische Unternehmen in Kraft. 
Hierzu wurde bereits mehrfach berichtet.

Nach dem verabschiedeten Wachstumschancengesetz sollten diese Verpflich-
tungen auch vollumfänglich für Kleinunternehmer gelten. Fest steht, dass auch 
Kleinunternehmer ab 1.1.2025 in der Lage sein müssen, E-Rechnungen anderer 
Unternehmen zu empfangen.

Vorgesehen war, dass Kleinunternehmer ab 1.1.2028 E-Rechnungen versenden müs-
sen. So steht es auch im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 
15.10.2024 zur E-Rechnung. Dieses Schreiben bindet die Finanzverwaltung.

In dem vom Bundestag verabschiedeten Jahressteuergesetz 2024 vom 18.10.2024 
wurde die E-Rechnungspflicht für Kleinunternehmer im Hinblick auf den Versand der 
Rechnungen jedoch wieder gestrichen. Der Bundesrat soll dem Gesetz am 22.11.2024 
zustimmen, nach hiesigem Drucklegungszeitpunkt.

Bei vorherigem Beratungsbedarf kontaktieren Unternehmer bitte ihren Steuerberater.

Für Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärungen durch einen Steuerberater abge-
ben lassen, gelten verlängerte Abgabefristen bei den Finanzverwaltungen. Für die 
Abgabe der Steuererklärungen für das 2023 endende Wirtschaftsjahr gilt eine Ab-
gabefrist für den Steuerberater zum 2.6.2025. Für von steuerlichen Beratern ver-
tretene Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr endet die Frist 

zur Abgabe der Steuererklärungen für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 am 31.10.2025 
bzw. 3.11.2025, abhängig von den Feiertagen innerhalb der Bundesländer.

Unterlagen und Belege müssen vorliegen, damit der Steuerberater die Abgabefrist ein-
halten kann. Mandanten sollten hierüber mit ihrem Steuerberater besprechen.

Auch wenn in den meisten Fällen mit den Steuererklärungen keine Belege mehr beim 
Finanzamt eingereicht werden müssen, so gilt weiterhin die sog. Vorhalteverpflichtung. 
Hiernach müssen auf Anforderung die Belege beim Finanzamt eingereicht werden kön-
nen, sodass diese idealerweise bereits vor der Erstellung der Steuererklärung mit beim 
Steuerberater eingereicht werden.

 
Hochwasserlagen führen auch in Deutschland aktuell und in den letzten Jah-
ren immer wieder zu persönlichen, aber auch wirtschaftlichen Problemen, wenn 
Grundstücks-, Gebäude- und Inventarschäden zu beklagen sind. Wer über keine 
Elementarversicherung verfügt, die erlittene Schäden ersetzt, dem bleibt häufig 
nur die Abmilderung wirtschaftlicher Schäden durch die Möglichkeit der steu-

erlichen Berücksichtigung. Die jeweiligen Finanzverwaltungen der Bundesländer haben 
hierzu Katastrophenerlasse beschlossen.

Während Mieter und selbstnutzende Immobilieneigentümer entstandene wirtschaftliche 
Schäden steuerlich lediglich als außergewöhnliche Belastung unter Berücksichtigung 
der gesetzlich geregelten zumutbaren Eigenleistung geltend machen können, besteht für 
Vermieter von Immobilieneigentum die Möglichkeit, diese als Werbungskosten bzw. als 
Betriebsausgaben abzusetzen, wenn es sich um eine gewerbliche Vermietung handelt. 
Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und Grundstücken 
oder z.B. Neuherstellung bei Zerstörung der Bausubstanz können unter Nutzung einer 
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steuerlichen Sonder- und Vereinfachungsregel mit bis zu 70.000 Euro sofort im Jahr 
der Durchführung und Rechnungszahlung in der Steuererklärung angesetzt werden. 
Die Aufwendungen müssen tatsächlich entstanden sein. Wahlweise können sie aber 
auch auf 2 bis 5 Jahre verteilt werden. Sofern staatliche Hilfen oder Leistungen aus 
Hilfsfonds vereinnahmt werden, sind entsprechende Kürzungen auf die maximal 
70.000 € vorzunehmen bzw. bei Vermietern die staatlichen Hilfen als Einnahme in 
der Steuererklärung anzugeben. Oberhalb von 70.000 € erfolgt eine Einzelprüfung des 
Finanzamts.

Sind Aufwendungen angefallen, mit denen das zerstörte Gebäude wieder aufgebaut 
wird, so ist die Inanspruchnahme einer Sonderabschreibung bis zu 30 % möglich, so-
fern mit der Schadensbeseitigung bis zum Ablauf des dritten Jahres nach dem Scha-
densereignis begonnen wird, unabhängig davon, in welcher Höhe Aufwendungen dafür 
entstanden sind.

Von Hochwasserschäden betroffene Immobilieneigentümer, ob Vermieter oder nicht, 
sollten sich zu den steuerlichen Regeln sowie ggf. Sonderregelungen von ihrem Steuer-
berater Rat einholen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat eine Grundsatzentscheidung zur steuerlichen 
Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten beim paritätischen Wechselmodell 
veröffentlicht. Grundsätzlich können Kinderbetreuungskosten in begrenztem 
Umfang als Sonderausgaben steuerlich in Abzug gebracht werden. 

Beim paritätischen Wechselmodell stellt sich die Frage, ob beide Elternteile je die Hälfte 
der Kinderbetreuungskosten für Kindertagesstätte, Hort oder Tagesmutter geltend ma-
chen können, wenn sie sich die Kosten tatsächlich oder unter Verrechnung mit Kinder-
geld bzw. Unterhalt geteilt haben.
Der BFH hat hierzu entschieden, dass Voraussetzung für eine steuerliche Berücksichti-
gung nicht nur die Haushaltszugehörigkeit des Kindes zum Haushalt beider Elternteile 
ist, dies ist beim paritätischen Wechselmodell gegeben, sondern dass auch die tatsäch-
liche Überweisung vom eigenen Konto auf das Konto der Betreuungseinrichtung erfor-
derlich ist. Eine indirekte Kostentragung erfüllt die Voraussetzungen nicht.

Der steuerlich sicherste Weg ist, dass jeder Elternteil die Hälfte der Betreuungskosten 
direkt auf das Konto der Betreuungseinrichtung von seinem Konto überweist. Bei Kos-
tenerstattungen der Eltern untereinander müssen tatsächliche Überweisungen erfolgen 
und die zugrundeliegende Vereinbarung auch nachweisbar sein.

Hiervon unabhängig erhalten beide Elternteile den steuerlichen Kinderfreibetrag im 
Rahmen der Günstigerprüfung im Vergleich zum Kindergeld. Den weiteren Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende erhält nur ein Elternteil, wenn ansonsten sämtliche 
Voraussetzungen erfüllt sind. Der Erhalt ist nicht abhängig davon, welcher Elternteil 
das Kindergeld erhält. Die Eltern sollen sich möglichst darauf verständigen, wer den 
Entlastungsbetrag in Anspruch nimmt. Treffen sie keine Bestimmung, erhält derjenige 
Elternteil den Entlastungsbetrag, der das Kindergeld erhält. Aus steuerlichen Vereinfa-
chungsgründen hat der BFH es auch beim paritätischen Wechselmodell für verfassungs-
gemäß erachtet, dass keine Teilung des Entlastungsbetrages zwischen den Eltern erfolgt. 

Betroffene Eltern sollten vor Beginn des Kalenderjahres Beratung bei ihrem Steuerbera-
ter zur Klärung dieser Fragen einholen.

Arbeitnehmern, die unentgeltlich oder vergünstigt Mahlzeiten, die ihr Arbeitge-
ber ihnen anbietet, in Anspruch nehmen, werden diese Mahlzeiten als geldwerter 
Vorteil im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses zugerechnet. Dieser muss entspre-
chend versteuert werden. Die Sachbezugswerte werden sich im Vergleich zum 
Vorjahr voraussichtlich erhöhen. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
informierte zuletzt mit Schreiben vom 7.12.2023 über die ab dem 1.1.2024 gel-
tenden Sachbezugswerte. Zu den Sachbezugswerten ab 1.1.2025 liegt bislang 
ein Entwurf vor.
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Die Sachbezugswerte sehen danach wie folgt aus (in Klammern Werte des Jahres 2024):

 » für ein Mittag- oder Abendessen beträgt der Wert je 4,40 € (vorher 4,13 €) 
 » für ein Frühstück 2,30 € (vorher 2,17 €) 
 » bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) beträgt der Gesamtwert 

11,10 € (vorher 10,43 €)

Diese Regelungen gelten auch für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern während einer dienst-
lich veranlassten Auswärtstätigkeit oder bei doppelter Haushaltsführung zur Verfügung 
gestellt bzw. zugerechnet werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. 
Sonst stellt der Wert der Mahlzeit insgesamt einen geldwerten Vorteil dar.

Stellt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer kostenlos oder vergünstigt eine Unterkunft 
zur Verfügung, wird zwischen allgemeiner Unterkunft und Gemeinschaftsunterkunft un-
terschieden. Für die Nutzung einer Gemeinschaftsunterkunft richtet sich der Sachbezug 
danach, mit wie vielen Personen diese belegt ist. Je mehr Personen diese belegen, desto 
geringer ist der Sachbezug. Für die Höhe des Sachbezugs einer Unterkunft kommt es auch 
darauf an, ob ein volljähriger Arbeitnehmer oder ein Jugendlicher bzw. Auszubildender 
diese bewohnt.
So wird z.B. für die allgemeine Unterkunft, die einem volljährigen Arbeitnehmer zur Ein-
zelnutzung zur Verfügung gestellt wird, ein monatlicher Sachbezugswert von 282 € zu-
grundegelegt, bei einem Jugendlichen oder Auszubildenden hingegen nur 239,70 €. Für 
Wohnungsüberlassung gelten andere Wertansätze, im Zweifel die ortsübliche Miete.

Vermutlich werden die endgültigen Werte aufgrund der fehlenden Mehrheitsverhältnisse 
erst 2025 verabschiedet.

Ob das Deutschlandticket im Jahr 2025 in der jetzigen Form erhalten bleibt, ist 
angesichts der geplanten Neuwahl unsicher. Ein Bundesland hat bereits ange-
kündigt, seine Förderung zurückzuziehen. Bis jetzt war ein Preis von 58 € an-
gedacht. Falls das Ticket im Jahr 2025 bestehen bleibt, können Zuschüsse zum 

Deutschlandticket durch den Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die Höhe 
der Aufwendungen des Arbeitnehmers begrenzt.

7. Deutschlandticket 2025

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer (VZ)

10.12.2024
13.12.2024 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 19.12.2024 (Abgabe der Erklärung)
23.12.2024 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:
• bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: Oktober = 120,2; September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4;
Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Besten Dank für das uns im Jahr 2024 entgegen gebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
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Die sog. Inflationsausgleichsprämie ist Teil des dritten Entlastungspakets aus 
dem Jahr 2022. Durch die Einführung haben Arbeitgeber die Möglichkeit, ihren 
Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn weitere Zah-
lungen oder Sachbezüge bis zu einer Gesamthöhe von 3.000 € zukommen zu 
lassen. Aus der Gewährung muss deutlich werden, dass es sich um die Inflations-
ausgleichsprämie handelt. Dieser Betrag ist steuer- und sozialversicherungsfrei.

Eine Pflicht zur Zahlung bzw. Gewährung gibt es für den Arbeitgeber jedoch nicht. Die 
Prämie kann auch in Teilbeträgen gezahlt werden. Die Höhe kann der Arbeitgeber wählen.

Bei einkommensabhängigen Sozialleistungen werden erhaltene Prämienzahlungen nicht 
leistungskürzend angerechnet, wie es z.B. bei Weihnachts- oder Urlaubsgeld der Fall ist.

Auch, wenn es seitens der Arbeitnehmerschaft keinen rechtlichen Anspruch auf die Prä-
mie gibt, bedeutet dies umgekehrt gleichwohl, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz 
einzuhalten ist, wenn sie gewährt wird. Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist gewahrt, 
wenn Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird. Der Arbeitgeber ist z.B. 
berechtigt, den Arbeitnehmern mit einem geringeren Monatsverdienst eine höhere Prä-
mie zu zahlen als den Mitarbeitern mit einem höheren Monatsverdienst.

Gibt es einen Betriebsrat im Unternehmen, besteht ein Mitbestimmungsrecht bei der 
Verteilung der Inflationsausgleichsprämie.

Der Begünstigungszeitraum läuft noch bis zum 31.12.2024.
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Achtung: Der Bundesgerichtshof hat am 25.4.2024 beschlossen, dass die Inflations-
ausgleichsprämie Arbeitseinkommen darstellt, welches grundsätzlich im Rahmen der 
gesetzlichen Grenzen pfändbar ist, da der Gesetzgeber die Inflationsausgleichsprämie 
ausdrücklich nicht für unpfändbar erklärt hat, sie auch keine Erschwerniszulage darstellt 
und auch keine Zweckbindung hat.

 
Die Eintragungsgebühren ins Handels-, Genossenschafts-, Gesellschafts- und 
Partnerschaftsregister sollen aufgrund deutlich gestiegener Sach- und Perso-
nalkosten bei den Registergerichten um 50 % erhöht werden.

Angesichts der angespannten Haushaltslage der Bundesländer soll eine weitgehende 
Refinanzierung des Aufwands der Registergerichte durch die Gebühreneinnahmen er-
folgen. So sieht es der Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) 
vor. Eine Übersicht der bisherigen und geplanten Gebühren findet sich auf der Home-
page des BMJ.

Die Gebührenerhöhung soll zum 1. des Folgemonats nach Verkündung der Verord-
nungsänderung in Kraft treten. Bis zum 30.8.2024 hatten betroffene Verbände noch 
die Möglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf. Auch der Bundesrat muss zustim-
men.

Ohnehin notwendige Neu- oder Änderungseintragungen können Unternehmen daher 
in Zusammenarbeit mit ihrem Notariat durchaus zeitlich forcieren.

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat über eine ganz aktuell vom Finanzamt eingelegte 
Revision gegen ein Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts (FG) zu befinden.

Das FG hatte entschieden, dass die teilentgeltliche Übertragung einer Immobilie 
im Wege vorweggenommener Erbfolge jedenfalls dann kein steuerpflichtiges pri-

vates Veräußerungsgeschäft darstellt, wenn die Immobilie für einen Kaufpreis unterhalb 
der historischen Anschaffungskosten veräußert wurde. Dann könne es nämlich nicht zu 
einem tatsächlichen Wertzuwachs seitens des Erwerbers kommen, sodass eine Besteu-
erung nicht möglich sei. Anderenfalls würde ein fiktiver steuerlicher Ertrag besteuert.

Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich bei einer solchen Vertragsgestaltung auch 
nicht um ein unwirksames Umgehungsgeschäft.

Der BFH wird zu klären haben, ob die Veräußerung einer Immobilie an einen Ange-
hörigen innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung zu einem Entgelt unterhalb der 
historischen Anschaffungskosten gleichwohl einen Gewinn aus einem privaten Veräu-
ßerungsgeschäft darstellt.

Betroffene Steuerpflichtige sollten sich an ihren Steuerberater wenden und beraten las-
sen, damit entsprechende Bescheide bis zu einer Entscheidung des BFH offengehalten 
werden.

Versenden Behörden Verwaltungsakte, z.B. Bescheide, so geschieht dies derzeit 
noch in der Mehrzahl der Fälle auf dem Postweg mit „einfachem“ Brief, also ohne 
eine konkrete Möglichkeit der Nachverfolgung, wann der Brief beim Empfänger 
eingegangen ist.

Aus diesem Grund gibt es eine gesetzliche Vermutungsregel, wann der Brief beim Emp-
fänger eintrifft. Diese Frist betrug in der Vergangenheit 3 Tage. Da jedoch im Sommer 
2024 die Laufzeitvorgaben verlängert wurden, wurden nun auch die Vermutungsrege-
lungen für die Zustellung von Verwaltungsakten, hierzu gehören u.a. Steuerbescheide, 
von 3 auf 4 Tage verlängert. Außerdem kann die Bekanntgabe eines Steuerbescheids 
nach der Vermutungsregel nicht an einem Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag 
erfolgen. Die Neuerung gilt für Verwaltungsakte, die nach dem 31.12.2024 versendet 
werden.
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Wird also durch das Finanzamt ein Steuerbescheid an einem Dienstag zur Post gegeben, 
wäre der vierte Tag nach der Zustellung ein Samstag. Da die Vermutungsregelung aber 
weder Samstag noch Sonntag greift, gilt der Bescheid erst am folgenden Montag als 
zugestellt. Ein am Donnerstag vor Ostern zur Post gegebener Bescheid gilt aufgrund 
des sich an den Sonntag anschließenden Feiertags gar erst am folgenden Dienstag als 
zugestellt.

Die Vermutungsregel kann durch den Empfänger allerdings erschüttert und somit der 
Zugangszeitpunkt weiter verlängert werden, wenn der Empfänger den späteren Zugang 
nachweisen kann.

Die Vermutungsregel gilt analog für die elektronische Übermittlung von Steuerbeschei-
den oder Verwaltungsakte, die elektronisch zum Abruf bereitgestellt werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass Unterhaltsleistungen nur dann 
eine einkommensteuerlich zu berücksichtigende außergewöhnliche Belastung 
darstellen, wenn das Vermögen des Unterhaltsempfängers 15.500 € nicht über-
steigt. Die monatlichen Unterhaltsleistungen sind – jedenfalls bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt – nicht in die Vermögensberechnung mit einzubeziehen.

Das beklagte Finanzamt (FA) hatte den Abzug als außergewöhnliche Belastung für die 
Unterhaltspflichtigen verweigert, weil das Vermögen des Unterhaltsberechtigten, für 
den kein Anspruch auf Kindergeld mehr bestand, zum 1.1. des betreffenden Jahres das 
Schonvermögen um knapp einen Monatsunterhaltsbetrag überschritt, wobei es sich 
hierbei um den Unterhalt für den Monat Januar handelte. Dieser war bereits am Ende 
des Vorjahres auf dem Konto des Unterhaltsberechtigten eingegangen. Das FA bezog 
sich hierbei auf die in den Einkommensteuerrichtlinien genannte Vermögensgrenze von 
15.500 €.

Der BFH stellte in seinem Urteil klar, dass die bereits vorausgeleistete Unterhaltszahlung 
nicht in das Vermögen einzubeziehen sei, jedenfalls nicht im Laufe des Jahres. Erst im 
Folgejahr könne eine nicht verbrauchte Unterhaltsleistung zu schädlichem Vermögen 
werden.

Die Planung und Durchführung energetischer Gebäudesanierung ist steuerlich 
nicht nur für Vermieter interessant, sondern es gibt auch bei selbstgenutztem 
Wohneigentum die Möglichkeit, steuerliche Vorteile zu nutzen.

Maximal 40.000 € je Objekt, höchstens aber 20 % der Aufwendungen verteilt über 
3 Jahre können direkt von der tariflichen Einkommensteuer als Ermäßigung in Abzug 
gebracht werden, vorausgesetzt, die steuerliche Belastung ist in dieser Höhe gegeben. 
Im ersten und zweiten Jahr sind es jeweils 7 %, höchstens je 14.000 €, und 6 % im 
dritten Jahr, höchstens 12.000 €. Die maximal berücksichtigungsfähigen Aufwendungen 
pro Objekt sind somit auf 200.000 € gedeckelt. Es können Maßnahmen berücksichtigt 
werden, die nach dem 31.12.2019 begonnen wurden und vor dem 1.1.2030 abgeschlos-
sen werden.

Damit die Aufwendungen steuerlich nicht ins Leere laufen, sollte bereits in die Planung 
einer energetischen Gebäudesanierung des selbstgenutzten Wohneigentums ein Steu-
erberater einbezogen werden.

Zusammen mit der Einkommensteuererklärung ist die „Anlage Energetische Maßnah-
men“ beim Finanzamt abzugeben, und zwar für jedes begünstigte Objekt über einen 
Zeitraum von 3 Jahren ein jeweils eigenes Formular bzw. ein eigener Datensatz. Diverse 
Begünstigungsvoraussetzungen werden jährlich neu überprüft.

Die Abzugsfähigkeit ist an einige Voraussetzungen hinsichtlich der Begünstigung der 
Objekte, der förderfähigen Sanierungsarten nebst technischen Anforderungen sowie der 
einzuhaltenden Formalitäten wie unbare Zahlung, Vorlage einer Rechnung und Durch-
führung der Maßnahmen durch ein Fachunternehmen geknüpft.

5. Unterhalt als außergewöhnliche 
Belastung in der Steuererklärung 

auch bei Vermögen des  
Empfängers?

6. Energetische Gebäudesanierung 
der eigenen vier Wände von der 

Steuer absetzen



Voraussetzung für eine steuerliche Berücksichtigung ist, dass das Gebäude älter als 
10 Jahre ist, der Antragsteller Allein- oder Miteigentümer ist, dass Gebäude ausschließ-
lich zu eigenen Wohnzwecken einschließlich unentgeltlicher Teil-Überlassung zu Wohn-
zwecken an Dritte genutzt wird und sich in der EU oder einem Gebiet des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) befindet.

Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die begünstigt sind, beginnend z.B. mit der Wär-
medämmung von Wänden, Dach und Geschossdecken, der Erneuerung von Fenstern und 
Außentüren, dem Ersatz oder erstmaligen Einbau von sommerlichem Wärmeschutz bis  
hin zur Erneuerung der Heizungs- oder Lüftungsanlage, dem Einbau digitaler Systeme 
zur Betriebs- und Verbrauchsoptimierung, Optimierung bestehender Heizungsanlagen, 
sofern sie älter als 2 Jahre sind, und die Installation effizienter Gasbrennwerttechnik 
unter bestimmten Voraussetzungen. Die genannten Beispiele sind nicht abschließend.

Hingegen sind die Kosten der Erteilung von Bescheinigungen ausführender Fachunter-
nehmen oder Berechtigter zur Ausstellung von Energieausweisen und die Kosten plane-
rischer Begleitung und Beaufsichtigung durch einen fachlich qualifizierten und zugelas-
senen Energieberater nur in Höhe von 50 % abziehbar.

Von besonderer Bedeutung ist, dass eine steuerliche Berücksichtigung durch direkten 
Abzug von der tariflichen Einkommensteuer nicht erfolgen kann, wenn bereits eine an-
derweitige steuerliche Berücksichtigung erfolgt (ist), steuerfreie Zuschüsse oder zinsver-
billigte Darlehen z.B. der KfW oder BAFA in Anspruch genommen wurden.

Insbesondere darf kein Abzug der Aufwendungen als Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten, z.B. als Homeoffice-Aufwendung, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Be-
lastungen, z.B. für einen behindertengerechten Umbau, der auch teilweise energetische 
Maßnahmen enthält, erfolgt sein.

Besonders ist darauf zu achten, dass die gleiche Maßnahme nicht als haushaltsnahe 
Dienstleistung oder Handwerkerleistung mit einem Teilbetrag für den Lohnanteil bis zu 
1.200 € abgesetzt wird. In dem Fall entfällt die Steuerermäßigung Energetische Sanie-
rung vollständig und nicht nur mit dem bereits abgesetzten Teilbetrag.

Welche Variante im konkreten Einzelfall vorzugswürdig ist, berechnet Ihr Steuerberater.

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

11.11.2024
14.11.2024 (Zahlungsschonfrist)

Gewerbesteuer, Grundsteuer (VZ) 15.11.2024
18.11.2024 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 25.11.2024 (Abgabe der Erklärung)
27.11.2024 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:
• bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3;  
April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.



DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Oktober 2024

1. Frist für Steuerermäßigung nach dem Erbfall 
beginnt regelmäßig mit dem Tod des Erblassers

2. Kein unbeschränkter Sonderausgabenabzug privater 
Zusatzkrankenversicherungsbeiträge für gesetzlich 
Krankenversicherte

3. Corona-Hilfen für Selbstständige sind beitrags-
pflichtiges Einkommen freiwillig gesetzlich  
Krankenversicherter

4. Begrenzung rückwirkender Auszahlung festgesetzten 
Kindergeldes auf 6 Monate ist rechtmäßig

5. Reduzierung der Fördersätze in den BAFA-Energie-
beratungsprogrammen ab 7.8.2024

6. Wohngeld wird zum 1.1.2025 erhöht
7. Zufluss von Tantiemen beim GmbH-Gesellschafter-

Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Hinterlässt eine verstorbene Person Vermögen sowie einen oder mehrere Erben, 
haben diese eine Erbschaftsteuererklärung abzugeben. Unter Berücksichtigung 
der Höhe und Art der Vermögenswerte sowie der Nähe des Verwandtschaftsver-
hältnisses zum Erblasser haben die Erben mehr oder weniger Erbschaftsteuer zu 
entrichten. Möglicherweise fällt aufgrund des persönlichen Freibetrags auch gar 
keine Erbschaftsteuer an.

Andererseits haben die Erben auch noch nicht durchgeführte Einkommensteuererklä-
rungen für den Verstorbenen aus der Vergangenheit und ggf. auch für die Zukunft vor-
zunehmen. Dies kann auch für mehrere Jahre nach dem Tod des Erblassers notwendig 
werden, weil z.B. Erben nicht ermittelt werden können, Erbengemeinschaften nicht 
auseinandergesetzt werden und somit erst erheblich später etwaige dem Erblasser zu-
zuordnende Gewinne als Einkünfte zuzuordnen sind. Dann haben die Erben die daraus 
resultierende Einkommensteuer zu zahlen.

Das Gesetz sieht vor, dass Erben im Rahmen der Einkommenbesteuerung auf Antrag eine 
Ermäßigung der Einkommensteuer um die Teile der Erbschaftsteuer erhalten können, die 
im Veranlagungsjahr des Todes oder in den darauffolgenden vier Veranlagungszeiträu-
men angefallen sind.

Was aber, wenn zwischen dem Tod des Erblassers und steuerrelevanten Vorgängen mehr 
als diese 5 Veranlagungszeiträume liegen?

Hierüber hatte der Bundesfinanzhof (BFH) zu entscheiden, da die Finanzverwaltung 
trotz eines Antrags auf Steuerermäßigung 6 Jahre nach dem Tod des Erblassers zwar 
Erbschaftsteuer festgesetzt hatte, aber keine Steuerermäßigung im Rahmen der Ein-
kommenbesteuerung gewährt hatte. Dies hatte eine Doppelbelastung von Erbschaft- 
und Einkommensteuer für den Erben zur Folge. 

1. Frist für Steuerermäßigung 
nach dem Erbfall beginnt regel-

mäßig mit dem Tod des Erblassers

Schüruferstraße 319
44287 Dortmund
Telefon: 02 31 / 94 80 82-0
Telefax: 02 31 / 94 80 82-18
Internet: www.stb-grieshaber.de
E-Mail: info@stb-grieshaber.de



Im zu entscheidenden Fall hatte sich die Angelegenheit so lange hinausgezögert, weil 
aufgrund von Schwierigkeiten bei der Erbenermittlung der Erbschein erst so spät aus-
gestellt werden konnte, dass die Auseinandersetzung des Erbes mit steuerpflichtigen 
Vorgängen erst 6 Jahre nach dem Tod des Erblassers erfolgen konnte.

Der Erbe war der Ansicht, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Fristberechnung zur 
Gewährung der Ermäßigung der Zahlungszeitpunkt der Steuer sei.

Dies haben jedoch sowohl das Finanzgericht als auch der BFH anders gesehen. Der maß-
gebliche Fristbeginn ist und bleibt der Tag des Todes des Erblassers, unabhängig von der 
Kenntnis durch die Erben. Im Jahr des Todes sowie in den folgenden 4 Jahren können die 
Tarifermäßigungen geltend gemacht werden. Es kommt daher nicht darauf an, wann die 
Zahlung der Steuer erfolgt oder Bescheide vorliegen.

Betroffene Erben sollten sich hierzu auf jeden Fall individuell steuerlich beraten lassen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass gesetzlich Krankenversicherte 
neben ihren Beiträgen zu gesetzlichen Krankenversicherungen nicht zusätzlich 
Beiträge zu weiteren privaten Kranken- bzw. Krankenzusatzversicherungen in 
vollem Umfang steuerlich in Abzug bringen können, sondern lediglich in be-
schränkter Höhe.

In der Regel wirken sich zusätzliche Beitragszahlungen jedoch nicht aus, da bereits die 
Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung den Höchstbetrag erreichen, 
sodass ein darüber hinausgehender Sonderausgabenabzug zu keiner weiteren Reduzie-
rung der Einkommensteuer führt.

Der BFH hat sich nicht der Auffassung der Kläger angeschlossen, dass für gesetzlich Ver-
sicherte der Abschluss privater Zusatzkrankenversicherungen der einzige Weg sei, eine 
der Basisversicherung in der privaten Krankenversicherung entsprechende Versorgung 
zu bekommen, weshalb aus Gründen der Gleichbehandlung eine vollständige Berück-
sichtigung der Krankenversicherungsbeiträge erforderlich sei.

Der BFH war hingegen der Auffassung, dass es sich um eine doppelte Berücksichtigung 
des notwendigen Versorgungsniveaus handeln würde.

Insbesondere, da die Kläger freiwillig gesetzlich krankenversichert waren, hätte es ihnen 
freigestanden, ohne doppelte Belastung in die private Krankenversicherung zu wech-
seln, wenn sie der Meinung waren, die Leistungen in der Basisversorgung der privaten 
Krankenversicherung seien besser als in der gesetzlichen.

 
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) hat in 2. Instanz entschie-
den, dass die an Unternehmen und Selbstständige im Frühjahr 2020 ausgezahlte 
„Soforthilfe Corona“ sozialversicherungsrechtlich dem Beitragsrecht in der ge-
setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung unterfällt. Eine Revision wurde nicht 
zugelassen.

Der Zuschuss erhöht den Gewinn des Selbstständigen und ist im Rahmen der Einkom-
menbesteuerung zu berücksichtigen. Dadurch erhöht der Zuschuss bei freiwillig gesetz-
lich Kranken- und Pflegeversicherten den Beitrag.

Für den Fall jedoch, dass der Zuschuss durch den Geber zurückgefordert wird, kann im 
Jahr der Rückzahlung der Gewinn des Selbstständigen entsprechend um die Summe 
reduziert werden.

Gleiches gilt dann auch für die Beiträge zur freiwilligen gesetzlichen Kranken- und Pfle-
geversicherung, denn Grundlage für die Höhe der Beiträge ist der Einkommensteuer-
bescheid, der bei einer Rückforderung des Zuschusses geändert werden müsste bzw., 
sofern noch nicht rechtskräftig, mit dem Einspruch offengehalten werden müsste.

2. Kein unbeschränkter Sonder-
ausgabenabzug privater Zusatz-

krankenversicherungsbeiträge für 
gesetzlich Krankenversicherte  

3. Corona-Hilfen für Selbst-
ständige sind beitragspflichtiges 
Einkommen freiwillig gesetzlich 

Krankenversicherter



 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit der Frage zu befassen, ob Kindergeld 
für ein anspruchsberechtigtes Kind nach rückwirkender Festsetzung des An-
spruchs durch Bescheid auch rückwirkend ab dem Entstehungsgrund zu zahlen 
bzw. nachzuzahlen ist.

Insbesondere war die Frage zu klären, ob die gesetzliche Ausschlussfrist von 6 Monaten 
für nach dem 18.7.2019 bei der Familienkasse eingegangene Anträge rechtmäßig ist.

Der BFH hat entschieden, dass eine rückwirkende Auszahlung festgesetzten Kindergel-
des befristet auf nur 6 Monate rechtskonform ist. Berechnet wird die Frist nach dem 
Zeitpunkt der Antragstellung. Erforderliche Nachweise könnten auch später beigebracht 
werden.

Sollte Kindergeld zwar festgesetzt werden, aufgrund der gesetzlichen Regelung aber 
nicht (vollständig) zur Auszahlung gelangen, können im Rahmen der Einkommensteuer-
erklärung gleichwohl die Kinderfreibeträge steuerlich berücksichtigt werden, und zwar 
ohne Gegenrechnung mit dem Kindergeld.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat ab dem 7.8.2024 
die Fördersätze für die Energieberatungsförderung für Wohngebäude sowie 
Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme von bislang 80 % auf nun 50 % ge-
kürzt. 

Hierbei geht es um die förderfähigen Beratungshonorare für von Experten durchgeführ-
te Energieberatungen für Ein- oder Zweifamilienhäuser, welche jetzt noch mit 50 % 
bzw. bis zu 650 € förderfähig sind sowie bei Wohngebäuden ab 3 Wohneinheiten mit 
50 % bis zu 850 €. Für Wohnungseigentümergemeinschaften gibt es eine einmalige 
zusätzliche Förderung in Höhe von 250 € für den Berater, der die Beratungsergebnisse 
der Wohnungseigentümerversammlung erläutert.

Die Beratung kann von Eigentümern, Mietern, Pächtern sowie Nießbrauchsberechtigten 
in Anspruch genommen werden, um sie bei der Entscheidung auf dem Weg zu einer 
besseren Energieeffizienz für das betroffene Gebäude zu unterstützen. Die Nachfrage 
war so hoch, dass die Fördersätze gesenkt werden mussten, um mit den eingeplanten 
Fördergeldern auszukommen.

Wer die Förderberatung der BAFA nicht in Anspruch nimmt, kann die Kosten für planeri-
sche Begleitung unter bestimmten Voraussetzungen auch im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung als Steuerermäßigung in Höhe von 50 % geltend machen, auch über die 
o.g. Beträge hinaus. Beides zusammen ist jedoch nicht möglich!

Das Wohngeld wird zum 1.1.2025 alle zwei Jahre automatisch an die Preis- und 
Mietenentwicklung angepasst und steigt um durchschnittlich 15 % bzw. ca. 
30 € monatlich, nachdem es 2023 eine große Wohngeldreform gegeben hatte. 
Diese hat nicht nur den Kreis der Wohngeldberechtigten erheblich erweitert, 
sondern auch die Höhe des Wohngeldes stark angehoben.

Beim Wohngeld handelt es sich um einen staatlichen Zuschuss zur Miete bzw. bei 
selbstgenutztem Wohneigentum um einen Lastenzuschuss. Dieser wird in beiden Fällen 
gewährt, sofern das eigene Einkommen nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt für sich 
und ggf. unterhaltsberechtigte Familienangehörige im gleichen Haushalt zu bestreiten. 
Hierbei muss das eigene Einkommen allerdings so hoch sein, dass es zusammen mit 
dem Wohngeld ausreicht, den gesetzlich definierten Bedarf zu decken. Anderenfalls ist 
Bürgergeld zu beantragen.

Staatliche Zuschüsse stellen keine Entgeltersatzleistungen dar und müssen daher auch 
nicht in einer Steuererklärung als Einkünfte angegeben werden. Genauso verhält es sich 
z.B. mit dem Bezug von Bürgergeld (ehemals „Hartz IV“ oder ALG II), Streikgeld oder 
Krankentagegeld aus einer privaten Krankenversicherung.

4. Begrenzung rückwirkender Aus-
zahlung festgesetzten Kindergeldes 

auf 6 Monate ist rechtmäßig

5. Reduzierung der Fördersätze 
in den BAFA-Energieberatungs-

programmen ab 7.8.2024

6. Wohngeld wird zum  
1.1.2025 erhöht  



Anders verhält es sich hingegen beim Bezug von Krankengeld aus der gesetzlichen Kran-
kenversicherung oder ALG I. Diese stellen eine Entgeltersatzleistung dar und unterliegen 
dem sog. Progressionsvorbehalt. Sie sind daher in der Einkommensteuererklärung anzu-
geben.

Wohngeldbezug ist allenfalls dann in der Einkommensteuererklärung anzugeben, wenn 
z.B. für das häusliche Arbeitszimmer ein Werbungskostenabzug vorgenommen wird und 
die konkreten Mietaufwendungen dargestellt werden. Dann sind die Mietaufwendungen 
um das erhaltene Wohngeld zu kürzen. 

Es gilt der Grundsatz, dass Tantiemen mit ihrem Zufluss zu besteuern sind. Zu-
geflossen sind diese üblicherweise, wenn sie bar ausgezahlt oder unbar auf ei-
nem Bankkonto des Empfängers gutgeschrieben wurden. Sofern die Tantieme 
jedoch einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH zu-
steht, kann der Zufluss der Tantieme auch bereits fiktiv bei Fälligkeit erfolgen, 

und zwar durch Feststellung des entsprechenden Jahresabschlusses der Gesellschaft, in 
dem die Tantiemeforderung des Gesellschafter-Geschäftsführers als Verbindlichkeit im 
Abschluss ausgewiesen wird.

Verzichtet der Gesellschafter-Geschäftsführer auf die Tantieme, kann es sich um eine 
verdeckte Einlage handeln.

Eine Fälligkeit der Tantieme ist hingegen nicht gegeben, wenn diese im festgestellten 
Jahresabschluss nicht als Verbindlichkeit abgebildet ist. Dies gilt auch dann, wenn diese 
Vorgehensweise den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung widerspricht. Hierauf 
kommt es für die Fälligkeit und damit die Besteuerung der Tantieme beim Gesellschafter-
Geschäftsführer nicht an. So sieht es mittlerweile der Bundesfinanzhof (BFH) entgegen 
der Auffassung der Finanzverwaltung.

Der BFH hat ein entsprechendes Verfahren nach dieser Feststellung an das Finanzgericht 
(FG) zurückverwiesen, da bislang keine Feststellungen getroffen worden waren, warum 
die Passivierung der Tantieme als Verbindlichkeit im Jahresabschluss unterblieben war. 
Dies kann verschiedene Gründe haben, die dann jeweils unterschiedlich zu bewerten sein 
könnten. Das Ergebnis des 2. Rechtsganges beim FG ist daher abzuwarten.

Das Bundesfinanzministerium hat sein BMF-Schreiben bislang nicht an die aktuelle 
Rechtssicht des BFH angepasst. Betroffene sollten sich daher steuerlich beraten lassen.

7. Zufluss von Tantiemen 
beim GmbH-Gesellschafter-

Geschäftsführer  

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

10.10.2024
14.10.2024 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge
* In den Bundesländern, in denen der 31.10. ein Feiertag (Reformationstag) 
ist, verschieben sich die Termine auf den 24. bzw. 28.10.2024

25.10.2024* (Abgabe der Erklärung)
29.10.2024* (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:
• bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; 
Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.



DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

September 2024

1. Corona-Wirtschaftshilfen: Letzte Frist für Schluss-
abrechnung endet am 30.9.2024

2. Meldepflicht elektronischer Kassen- und anderer 
Grundaufzeichnungssysteme ab 1.1.2025 
 

3. Grundstücksbewertung im Bundesmodell rechts-
widrig? Finanzverwaltung reagiert mit Ländererlass

4. BFH hat Bedenken gegen die Beschränkung der 
Verlustabzugsverrechnung bei Termingeschäften

5. Änderung bei Meldepflichten für Fremdwährungs-
konten spätestens ab 2025

Inhaltsverzeichnis

Mit den Corona-Wirtschaftshilfen, z.B. Überbrückungs-, November- und Dezem-
berhilfen, wurden in der Zeit von Juni 2020 bis Juni 2022 Unternehmen und 
Selbstständige aus staatlichen Bundesmitteln unterstützt, sofern sie einen er-
heblichen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten.

Um in der Pandemiezeit Unternehmen schnell zu helfen und deren Existenz zu sichern, 
sollte eine möglichst schnelle Auszahlung der Mittel erfolgen. Die Bewilligung und Aus-
zahlung der Gelder erfolgte daher zumeist vorläufig auf Prognosebasis. Es war vorgese-
hen, nachträglich einen Abgleich der Prognosezahlen mit der tatsächlichen Umsatzent-
wicklung sowie den angefallenen Fixkosten vorzunehmen. Dieser Abgleich erfolgt durch 
die Einreichung einer sog. Schlussabrechnung. Sowohl die Antragstellung als auch die 
Schlussabrechnung erfolgt(e) über einen „prüfenden Dritten“, in der Regel ist dies der 
Steuerberater.

Nachdem die Frist zur Erstellung und Abgabe der Schlussabrechnung mehrfach verscho-
ben worden war, läuft diese nun am 30.9.2024 endgültig ab.

Es ist vorgekommen, dass Anträge auf Corona-Wirtschaftshilfen entweder über ver-
schiedene prüfende Dritte eingereicht wurden, weil z.B. ein Wechsel des Steuerberaters 
zwischen mehreren Antragstellungen stattgefunden hat, der Steuerberater zwischen-
zeitlich nicht mehr zur Verfügung stand oder bei mehreren Unternehmen eines Ver-
bundunternehmens die Anträge von unterschiedlichen Steuerberatern für die einzelnen 
Unternehmen gestellt wurden.

Die Schlussabrechnung muss hingegen von einem einzigen prüfenden Dritten 
durchgeführt bzw. eingereicht werden, ggf. durch Wechsel. Den Wechsel muss der 
neue prüfende Dritte auf der Antragsplattform selbst beantragen. Dies ist nicht Sache 
des Unternehmens oder des Selbstständigen. Allerdings müssen dem übernehmenden 
Steuerberater alle erforderlichen Angaben und Daten der bereits eingereichten 
Unterlagen zur Verfügung gestellt werden.

1. Corona-Wirtschaftshilfen: 
Letzte Frist für Schlussabrechnung 

endet am 30.9.2024 
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Auch nach erfolgter Schlussabrechnung ist ein Wechsel des Steuerberaters möglich. 
Dem Berater muss allerdings die Abrechnungsnummer des Schlussabrechnungspakets 
mitgeteilt werden oder die Kundennummer des Organisationsprofils. Anderenfalls ist 
ein Wechsel nicht möglich.

Achtung: Sofern bis zum 30.09.2024 keine fristgerecht eingereichten Schlussabrech-
nungen vorliegen, sind die zuständigen Bewilligungsstellen gehalten, umgehend Rück-
forderungsmaßnahmen in vollständiger Höhe der geleisteten Hilfen gegenüber den Un-
ternehmen und Selbstständigen einzuleiten.

Das Bundesministerium der Finanzen hat in mehreren Schreiben nun die Auf-
nahme der Meldepflicht für elektronische Kassensysteme mit einer technischen 
Sicherheitseinrichtung (TSE) ab dem 1.1.2025 mitgeteilt. Die Meldung und Über-
mittlung erfolgt für jede Betriebsstätte getrennt innerhalb eines Monats nach 
Anschaffung, Leasingbeginn bzw. -ende oder Außerbetriebnahme mit amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über ELSTER mit folgenden Angaben:

 » Name und Steuernummer des Steuerpflichtigen
 » Art der zertifizierten Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE)
 » Art, Anzahl und Seriennummer des bzw. der verwendeten elektronischen  

Aufzeichnungssysteme
 » Datum der Anschaffung bzw. der endgültigen Außerbetriebnahme oder  

Nutzung in einer anderen Betriebsstätte 

Für vor dem 1.7.2025 angeschaffte Kassen ist die Meldung bis zum 31.7.2025 vorzu-
nehmen, für ab dem 1.7.2025 angeschaffte Kassensysteme sowie Außerbetriebnahmen 
gilt die Monatsfrist. Gleiches gilt für Taxameter und Wegstreckenzähler mit TSE. Hier ist 
auch das Kfz-Kennzeichen mitzuteilen. Ohne TSE dürfen diese noch bis zum 31.12.2025 
genutzt werden. Betroffene Unternehmen sollten bereits jetzt die erforderlichen Daten 
zusammenstellen und sich einen Überblick über alle in den Betriebsstätten genutzten 
Systeme verschaffen.

Ab dem 1.1.2025 wird die Grundsteuer für Grundstücke nach einer geänderten 
Bemessungsgrundlage erhoben, die derzeit für sämtliche Grundstücke in Deutsch-
land neu festgestellt und den Grundstückseigentümern mitgeteilt wird. Die Bun-
desländer haben sich für unterschiedliche Bewertungsmodelle entschieden.

Eines dieser Modelle, das sog. „Bundesmodell“, ist Gegenstand mehrerer gerichtlicher 
Verfahren. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat im einstweiligen Rechtsschutz-
verfahren eine Aussetzung der Vollziehung beschlossen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat 
diese Entscheidung bestätigt. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus.

Eine Aussetzung der Vollziehung wird nur gewährt, wenn ernsthafte Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des Bescheides bestehen. 

Das FG und der BFH haben einfachrechtliche und verfassungsmäßige Zweifel an den 
anzuwendenden Bewertungsvorschriften zur Feststellung der Grundstückswerte, insbe-
sondere, als das Gesetz den Grundstückswert typisierend feststellt, ohne die gesetzlich 
geregelte Möglichkeit des einzelfallbezogenen Nachweises eines Grundstückseigentü-
mers, dass sein Grundstückswert den festgestellten Wert um 40 % oder mehr unter-
schreitet.

Die Finanzverwaltungen der betroffenen Bundesländer haben auf diese vorläufigen 
Entscheidungen mit einem gemeinsamen Ländererlass reagiert. Hierin ist nun geregelt, 
dass Grundstückseigentümer berechtigt sind, den Nachweis eines niedrigeren Wertes 
des Grundstücks zu erbringen. Dieser wird berücksichtigt, wenn ein bestellter oder zerti-
fizierter Gutachter bzw. der Gutachterausschuss diesen niedrigeren Wert feststellt oder 
wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ein um mindestens 40 % niedrigerer Kaufpreis 
innerhalb eines Jahres vor oder nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt erzielt wird. Glei-
ches gilt für erbbaurechtsbelastete Grundstücke. 

2. Meldepflicht elektronischer 
Kassen- und anderer Grundauf-
zeichnungssysteme ab 1.1.2025 

3. Grundstücksbewertung im  
Bundesmodell rechtswidrig? 

Finanzverwaltung reagiert mit 
Ländererlass



Die Erlasse sind auf alle noch nicht bestandskräftigen Bescheide anzuwenden, außer-
dem auch bei bestandskräftigen Wertfortschreibungen, wenn die Abweichung größer 
als 15.000 € ist. 

Für das Bundesmodell bei der Grundstücksbewertung haben sich Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
(mit Abweichungen), Sachsen (mit Abweichungen), Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen entschieden.

In diesen Bundesländern soll die Finanzverwaltung Einsprüchen mit Anträgen auf Aus-
setzung der Vollziehung angemessen befristet ohne Einholung eines Gutachtens durch 
den Eigentümer stattgeben, wenn die Angaben zum Wert schlüssig sind. Ein Gutachten 
muss ggf. später eingeholt werden. Zur Erfolgsaussicht sollten betroffene Grundstücks-
eigentümer sich im konkreten Fall beraten lassen.

Achtung: Wichtig ist, dass innerhalb eines Monats ab Zustellung gegen den Grundla-
genbescheid (der 1. Bescheid!) Einspruch erhoben wird und nicht erst gegen den Grund-
steuermessbescheid oder den Bescheid, mit dem die Stadt/Gemeinde die Grundsteuer 
erhebt.

Einkünfte aus Kapitalvermögen sind steuerpflichtig mit erheblichen Erschwer-
nissen im Bereich der Verlustverrechnung. Speziell für Kapitalerträge aus Ter-
mingeschäften gilt seit 2021 eine doppelte Verlustverrechnungsbeschränkung.

Diese sieht so aus, dass derartige Verluste nur mit Gewinnen aus anderen Terminge-
schäften oder Stillhalterprämien verrechnet werden dürfen. Ein Ausgleich mit ande-
ren Kapitaleinkünften ist nicht möglich. Eine Verlustverrechnung ist auch nur bis zu 
20.000 € pro Veranlagungsjahr möglich. Verbleibende Verluste dürfen zeitlich unbe-
grenzt in die Folgejahre vorgetragen werden.

Ein automatischer Steuerabzug erfolgt bei inländischen Erträgen aus Termingeschäften. 
Verluste werden dem Steuerpflichtigen bankseitig bescheinigt, eine Verrechnung kann 
erst in der steuerlichen Veranlagung geltend gemacht werden, ebenso der Verlustvortrag.

Wer z.B. aus Dividenden einen Gewinn von 10.000 € (vor Steuerabzug) und einen Ge-
winn aus einem Termingeschäft von 30.000 € (vor Steuerabzug) erzielt, aber aus einem 
anderen Termingeschäft einen Verlust von 40.000 €, hat wirtschaftlich unter dem Strich 
eine schwarze Null stehen. 
Steuerlich ist eine Verrechnung des Verlustes aus dem Termingeschäft mit dem Ge-
winn aus Dividenden gar nicht möglich und eine Verrechnung des Verlustes in Höhe 
von 40.000 € mit dem Gewinn in Höhe von 30.000 € nur in Höhe von 20.000 €. Steu-
erlich verbleibt dem Steuerpflichtigen mithin ein Gewinn aus Kapitalerträgen in Höhe 
von 20.000 € (10.000 € aus Dividenden und 10.000 € aus Termingeschäften). Es kann 
aus dem Verlust des Termingeschäfts im betreffenden Veranlagungsjahr nur ein Betrag 
in Höhe von 20.000 € steuerlich berücksichtigt werden, die verbleibenden 20.000 € 
können erst in der Zukunft mit positiven Einkünften aus Termingeschäften verrechnet 
werden, mit dem Risiko des Totalausfalls, falls keine Gewinne mehr erzielt werden.

Mit dieser Beschränkung der Verlustabzugsverrechnung war ein steuerpflichtiges Ehe-
paar nicht einverstanden. Nach erfolglosem Einspruchsverfahren gegen den Einkom-
mensteuerbescheid und Ablehnung der Aussetzung der Vollziehung durch das zustän-
dige Finanzamt, bekamen sie sowohl vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz als auch 
vor dem Bundesfinanzhof (BFH) im einstweiligen Rechtsschutzverfahren Recht und die 
Vollziehung wurde einstweilig ausgesetzt. 

Der BFH hat auch bereits Verfassungsbedenken aufgrund eines möglichen Verstoßes ge-
gen das Gleichbehandlungsgebot gesehen, wenn eine Besteuerung wirtschaftlich nicht 
erzielter Gewinne erfolgt. Ein ähnliches Verfahren ist noch zur Berücksichtigung von 
Aktienveräußerungsverlusten anhängig. Da letztlich vermutlich das Bundesverfassungs-
gericht angerufen werden wird, wird sich eine endgültige Entscheidung noch mehrere 
Jahre hinziehen.

4. BFH hat Bedenken gegen die 
Beschränkung der Verlustabzugs-

verrechnung bei Termingeschäften



Steuerpflichtige sollten daher noch nicht rechtskräftige Bescheide offenhalten und sich 
zu diesem Zweck von ihrem Steuerberater Rat einholen.

Anleger, die Kapitaleinkünfte erzielen, erhalten eine Bescheinigung über diese 
Einkünfte sowie ggf. bereits abgeführte Abgeltungssteuern von ihren Banken. 
Beides wird von den kontoführenden Banken auch der Finanzverwaltung gemel-
det, bislang zumeist allerdings nur die in Euro geführten Konten. 

Sofern ein Anleger über sog. Fremdwährungskonten verfügt, aus denen Kapitaleinkünfte 
erzielt werden, war dieser bereits in der Vergangenheit verpflichtet, die Meldung an die 
Finanzverwaltung selbst vorzunehmen.

Spätestens ab dem Jahr 2025 sind die Banken jedoch verpflichtet, diese Meldungen di-
rekt an die Finanzverwaltung vorzunehmen. Ein Blick in die Steuerbescheinigung gibt 
Auskunft darüber, ob die eigene Bank diese Meldung bereits in der Vergangenheit vor-
genommen hat. 

Anleger sollten anderenfalls überprüfen, ob sie der eigenen Meldepflicht an die Finanz-
verwaltung vor 2025 selbstständig nachgekommen sind.

Wenn nämlich die Banken ab 2025, manche bereits im Jahr 2024 die Meldungen vorneh-
men und sich bei einem Steuerpflichtigen mit Fremdwährungskonten Kapitaleinkünfte 
hieraus ergeben, wird dies die Aufmerksamkeit der Finanzverwaltung erregen, falls zuvor 
keine derartigen Einkünfte durch den Steuerpflichtigen selbst erklärt wurden.

Jedenfalls wird es zu Nachfragen kommen. Sollten dann entsprechende Einkünfte nach-
zuerklären sein, ist es bereits zu spät, jedenfalls für eine strafbefreiende Selbstanzeige. 
Durch die Meldung der Bank ist der Finanzverwaltung bereits bekannt, dass es Kapital-
einkünfte aus Fremdwährungskonten gibt und der Vorwurf der Steuerhinterziehung steht 
im Raum.

Achtung: Inhaber von Fremdwährungskonten sollten unverzüglich bei der kontoführen-
den Bank anfragen, ob die Mitteilungen bereits 2024 an die Finanzverwaltung über-
mittelt werden. Sollte dies der Fall sein, ist es angezeigt, schnellstmöglich sämtliche 
Nachweise über die Kapitaleinkünfte aus Fremdwährungskonten zu beschaffen und sich 
vom Steuerberater zu Zeitraum, Fristen und möglicher Selbstanzeige beraten zu lassen, 
bevor es zu spät ist.

5. Änderungen bei Meldepflichten 
für Fremdwährungskonten  

spätestens ab 2025

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.), 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag

10.9.2024
13.9.2024 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 24.9.2024 (Abgabe der Erklärung)
26.9.2024 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:
• bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; 
Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8;  
August = 117,5

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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Die Wahl der richtigen Steuerklasse und ihre tatsächliche Auswirkung führt bei 
vielen Steuerpflichtigen immer wieder zu Unsicherheiten. Die gute Nachricht 
vorab: Wer eine evtl. nachteilige Steuerklasse gewählt hat, kann dies in den 
meisten Fällen ohne negative Auswirkungen korrigieren.

Lohnsteuerklassen gibt es nur für Arbeitnehmer, also bei Einkünften aus nichtselbst-
ständiger Arbeit und unbeschränkter Steuerpflicht. Unbeschränkt steuerpflichtig sind 
jedenfalls Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 
haben. In der Regel wird ein gewöhnlicher Aufenthalt bei mehr als der Hälfte des Jahres 
in Deutschland unterstellt. Mit der Steuerklasse berechnet die Finanzverwaltung näher-
ungsweise die Steuervorauszahlung unter Berücksichtigung der im Gesetz geregelten 
Pauschalabzugsbeträge. Diese wird dann im Wege des Lohnsteuerabzugs direkt an der 
„Quelle“, also durch den Arbeitgeber, abgezogen und wird auf der Lohn- oder Gehalts-
abrechnung ausgewiesen.

Insgesamt gibt es sechs Steuerklassen. In Steuerklasse I werden nicht verheiratete bzw. 
dauernd getrennt lebende Personen einsortiert. Hierzu gehören auch geschiedene und 
verwitwete Personen. Letztere werden erst ab dem übernächsten Jahr nach dem Tod des 
Partners in Steuerklasse I eingeordnet.

Steuerklasse II ist für Alleinerziehende mit Kindern im Haushalt, für die ein Kindergeld-
anspruch besteht, vorgesehen. Es dürfen keine weiteren Personen als eigene Kinder im 
Haushalt leben, also kein Lebensgefährte oder dergleichen. Die Steuerklasse II ist steuer-
lich vorteilhafter als die Steuerklasse I, da der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
direkt beim Steuerabzug berücksichtigt wird.

Die Steuerklassen III, IV und V sind für verheiratete bzw. verpartnerte Arbeitnehmer 
vorgesehen. Wählen die Eheleute keine Steuerklasse, erhalten sie beide die Steuerklasse 
IV. Der Steuerabzug ist dann gemessen an den Einkünften gleich hoch und entspricht 
vereinfacht gesagt der Steuerklasse I für nicht Verheiratete. Diese Kombination sollte 
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bei etwa gleich hohem Verdienst gewählt werden. Wählen Paare mit stark unterschied-
lichen Einkommen diese Steuerklassenkombination, behält das Finanzamt in der Regel 
zu viel Steuern ein, die im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung dann erstattet 
werden. Weiterhin gibt es die Steuerklasse IV „mit Faktor“. Hier wird bereits im Lohn-
steuerabzugsverfahren die voraussichtlich gemeinsam zu zahlende Einkommensteuer im 
Verhältnis auf die Eheleute verteilt. Dies geschieht nur auf Antrag und wenn der Faktor 
unter 1 liegt.

Verheiratete Paare können die Steuerklassenkombination III und V wählen. Dabei ist der 
Steuerabzug in der Steuerklasse III verhältnismäßig geringer und der Steuerabzug in der 
Steuerklasse V höher, da der doppelte Grundfreibetrag bei der Steuerklasse III gewährt 
wird, bei der Steuerklasse V hingegen keiner. Wählt ein Partner die Steuerklasse III, 
muss der andere notwendigerweise die Steuerklasse V erhalten. Sinnvoll ist die Wahl 
dieser Steuerklassenkombination nur, wenn entweder ein Partner nicht als Arbeitneh-
mer arbeitet oder die Verdienste als Arbeitnehmer sehr unterschiedlich hoch sind. Bei 
Wahl dieser Steuerklassenkombination ist die Abgabe einer Einkommensteuererklärung 
verpflichtend. Steuerpflichtigen mit stark unterschiedlichen Verdiensten sollte klar sein, 
dass es bei der Einkommensteuerveranlagung zu einer Steuernachzahlung kommen 
kann. Im Laufe des Jahres ist aber eine bessere Liquidität vorhanden.

Die Steuerklasse VI ist für diejenigen, die weitere sozialversicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse haben oder schuldhaft dem Arbeitgeber die Lohnsteuerabzugsmerkmale 
nicht bereitstellen. Der Lohnsteuerabzug ist hier sehr hoch, da keine Abzugspauschalen 
bzw. Freibeträge eingearbeitet sind. Der Ausgleich erfolgt hier in der Regel über die 
Einkommensteuerveranlagung.

Seit dem Jahr 2020 ist der Wechsel der Steuerklasse bei Verheirateten bzw. Verpartner-
ten auch mehrmals im Jahr möglich. Dies ist bei sich abzeichnender Einkommensver-
schiebung sinnvoll, kann sich unter gewissen Voraussetzungen auch positiv auf die Höhe 
des Arbeitslosen-, Kranken- oder Elterngeldes auswirken. Hier sollte der Steuerberater 
in Anspruch genommen werden, denn ein Wechsel kurz vor Eintritt dieser Ereignisse ist 
zumeist unbeachtlich, wenn er nicht rechtzeitig vorgenommen wird.

Achtung: Beim Bezug z. B. von Kranken-, Arbeitslosen- oder Elterngeld ist grds. die 
Steuerklasse zum Zeitpunkt des Bezugs- oder Jahresbeginns maßgeblich. Diese Leistun-
gen sind zwar steuerfrei, unterliegen aber dem sog. Progressionsvorbehalt und führen zu 
einer Pflichtveranlagung. Das bedeutet, dass der Steuersatz auf die anderen zu versteu-
ernden Einkünfte erhöht wird. Dies betrifft insbesondere Personen, die in einem Kalen-
derjahr sowohl Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, Vermietung, Kapital o. ä. haben als auch 
Bezug von Kranken-, Arbeitslosen- oder Elterngeld, aber auch zusammenveranlagte 
Paare, bei denen einer im Leistungsbezug steht, der andere steuerbare Einkünfte erzielt.

 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich mit Schreiben vom 17.5.2024 
als Folge mehrerer Entscheidungen des Bundesfinanzhofes (BFH) aus dem Jahr 
2022 sowie einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) aus dem 
Jahr 2021 zur Zuordnung von Gegenständen zum Betriebs- oder Privatvermögen 

im Rahmen des Vorsteuerabzugs geäußert sowie zu den Fragen der Fristgebundenheit 
entsprechender Mitteilungen an die Finanzverwaltung und Dokumentation derselben.

Der EuGH hatte entschieden, dass die Finanzbehörde den Vorsteuerabzug in Bezug auf 
einen Gegenstand verweigern darf, wenn der Steuerpflichtige ein Wahlrecht hat, ob 
dieser dem Unternehmensbereich zugeordnet werden soll oder dem Privatvermögen, 
der Steuerpflichtige der Finanzbehörde aber bis zum Ablauf der Frist für die Abgabe der 
Umsatzsteuererklärung nicht erklärt hat, welche Zuordnung er vorgenommen habe oder 
zumindest entsprechende Anhaltspunkte für die Finanzverwaltung feststellbar seien.

Der BFH hatte in Ergänzung entschieden, dass bei Vorlage objektiv erkennbarer An-
haltspunkte innerhalb der Dokumentationsfrist keine fristgebundene Mitteilung an die 
Finanzbehörde erforderlich ist und diese auch noch nach Fristablauf nachgeholt werden 
könne. Eine Mitteilung ist demnach nur erforderlich, wenn keine objektiv erkennbaren 
Anzeichen vorliegen.

2. Zuordnung von Leistungen zum 
Unternehmen - Zeitpunkt und 

Dokumentation der Entscheidung   



Die Dokumentation müsse innerhalb der gesetzlichen Regelabgabefrist für die Umsatz-
steuererklärung erfolgen, wenn keine objektiv erkennbaren Beweisanzeichen vorhanden 
sind. Eine Fristverlängerung zur Abgabe der Steuererklärung verlängert nicht die Doku-
mentationsfrist. Bis zum Ablauf der Dokumentationsfrist kann eine im Voranmeldungs-
verfahren getroffene Entscheidung durch ausdrückliche Mitteilung korrigiert werden.

Das BMF hat daher nun klargestellt, dass bei einem Zuordnungswahlrecht auch 
Verträge mit Umsatzsteuerausweis oder Benennung in Bauantragsunterlagen, z. B. als 
Bürotrakt, als entsprechende Beweisanzeichen zu bewerten sind, auch für eine nur 
teilweise Zuordnung zum Unternehmen. Gleiches gilt für die betriebliche Versicherung 
eines Gegenstandes, Kauf oder Verkauf unter dem Firmennamen, bilanzielle und 
ertragsteuerliche Behandlung des Gegenstandes. Gleichwohl sollte auch Gründen der 
Rechtssicherheit eine rechtzeitige Mitteilung an das Finanzamt erfolgen.

Die Grundsätze des Schreibens des BMF vom 17.5.2024 sind in offenen Fällen anzuwen-
den. Das Schreiben des BMF kann auf dessen Homepage heruntergeladen werden. Das 
bislang gültige BMF-Schreiben vom 2.1.2014 wurde mit dem neuen Schreiben aufge-
hoben, der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde ebenfalls entsprechend angepasst.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit der Frage zu befassen, wie Leasing-
zahlungen, insbesondere Leasing-Sonderzahlungen, aufzuteilen sind, wenn ein 
Fahrzeug sowohl privat als auch beruflich genutzt wird. Konkret ging es um die 

Frage, ob Leasing-Sonderzahlungen, durch welche die laufenden Leasingraten gesenkt 
werden können bzw. konnten, zeitanteilig auf die Monate aufzuteilen sind oder bei einer 
Einnahmeüberschussrechnung vollständig im Jahr der Zahlung zu berücksichtigen sind.

Mit Urteil vom 12.3.2024 hat der BFH entschieden, dass Leasing-Sonderzahlungen für 
ein anteilig betrieblich genutztes Fahrzeug unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung auf 
die jeweiligen Monate der Nutzung aufzuteilen sind, vorausgesetzt, die laufenden Lea-
singraten konnten hierdurch gesenkt werden, was vorliegend der Fall war.

Zunächst sind einerseits die jährlichen Gesamtaufwendungen inklusive aller fixen Kos-
ten und der Abschreibung festzustellen, hier einschließlich der anteiligen Leasing-Son-
derzahlung verteilt auf die Gesamtnutzungsdauer, sodann sind diese in einen betriebli-
chen sowie privaten Anteil aufzuteilen. 

Bei einem PKW ist der Aufteilungsmaßstab die Feststellung der beruflich und privat 
gefahrenen Kilometer im Verhältnis zur Gesamtstrecke. Ergibt sich hieraus ein berufli-
cher Nutzungsanteil von unter 10 %, ist das Fahrzeug zwingend dem Privatvermögen 
zuzuordnen. Auch hierfür ist nach dem Urteil des BFH nicht auf die zunächst beabsich-
tigte Nutzung abzustellen, sondern auf die tatsächliche Nutzung über den gesamten 
Leasingzeitraum. Die Kosten für das Fahrzeug können in einem solchen Fall nicht als 
Betriebsausgaben geltend gemacht werden, sondern nur im Wege der Nutzungseinlage. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der BFH im vorliegenden Fall nicht darüber ent-
schieden hat, ob die Leasing-Sonderzahlung ggf. als vorab entstandene Werbungskosten 
auf der Basis einer beabsichtigten künftigen Nutzung in voller Höhe bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung hätte berücksichtigt werden können. Hierzu sollte die 
Beratung eines Steuerberaters eingeholt werden.

Der Gesetzgeber hatte befristet bis zum Veranlagungszeitraum 2022 eine Ta-
rifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft verabschiedet. Die 
Verlängerung der Tarifermäßigung, welche rückwirkend ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2023 befristet bis zum Veranlagungszeitraum 2028 gelten soll, hat der 
Bundestag am 5.7.2024 beschlossen. Der Bundesrat muss noch zustimmen, was 
bei Redaktionsschluss noch nicht der Fall war.

Die Tarifermäßigung soll dergestalt stattfinden, dass Gewinne und Verluste eines 3-Jah-
reszeitraums miteinander verrechnet werden können, und zwar die Veranlagungszeit-
räume 2023 bis 2025 untereinander sowie die Veranlagungszeiträume 2026 bis 2028. 
Für Landwirte im Sinne der EU-Verordnung soll die Regelung unmittelbar gelten, für 

3. Leasing-Sonderzahlung 
als Betriebsausgabe

4. Verlängerung der Tarifer-
mäßigung für Einkünfte aus Land- 

und Forstwirtschaft



sonstige Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Genehmigung durch die Euro-
päische Kommission. Dem Genehmigungsvorbehalt unterliegen Einkünfte aus Forstwirt-
schaft, Binnenfischerei, Teichwirtschaft sowie Fischzucht für die Binnenfischerei und 
Teichwirtschaft.

Hintergrund der Regelung ist die Abmilderung von Gewinnschwankungen infolge des Kli-
mawandels bzw. der Witterungsbedingungen. Der Bundestag und der Bundesrat müssen 
der Verlängerung der Tarifermäßigung noch zustimmen. Zum Drucklegungszeitpunkt war 
dies noch nicht erfolgt.

Bislang relativ unbeachtet geblieben ist ein Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts 
vom 24.4.2024 (4 K 6/24), welches in einem anderen Klagezusammenhang Bedenken 
gegen die Verfassungsmäßigkeit der Tarifermäßigung für die Land- und Forstwirtschaft 
festgestellt hat und einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz sah. Die Revi-
sion wurde zugelassen. Es wird an dieser Stelle hierüber künftig noch berichtet werden.

Der Gesetzgeber hatte mit dem Steuerentlastungsgesetz 2022 eine Energiepreis-
pauschale (EPP) eingeführt, die Berechtigte in Höhe von 300 € erhielten. Im Ge-
setz ist die Steuerbarkeit der erhaltenen Zuwendung geregelt. Je nach persönli-
chen steuerlichen Verhältnissen kann eine Steuerpflicht entstehen. Per Gesetz ist 

die EPP den Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit bzw. alternativ den sonstigen 
Einkünften zugeordnet.

Eine Vielzahl von Steuerpflichtigen wehren sich derzeit gerichtlich gegen eine Besteue-
rung der EPP. In einem der führenden Verfahren hat das Finanzgericht Münster (FG) am 
17.4.2024 entschieden, dass die EPP einer Arbeitnehmerin steuerbar und steuerpflichtig 
bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit ist und dies auch verfassungsgemäß 
sei. Ob dies auch für Begünstigte gilt, die keine Arbeitnehmer sind und bei denen sich 
eine Besteuerung ggf. im Rahmen der sonstigen Einkünfte ergibt, hatte das Gericht nicht 
zu entscheiden.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat das FG die Revision zugelassen, welche beim 
Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt wurde. Eine Entscheidung ist noch nicht absehbar. 
Steuerpflichtige können bei vergleichbarem Sachverhalt und noch nicht rechtskräftigen 
Bescheiden unter Hinweis auf das Aktenzeichen VI R 15/24 des BFH Einspruch einlegen 
und die Aussetzung der Vollziehung beantragen. Der Steuerberater ist der geeignete An-
sprechpartner zur Klärung der Angelegenheit. Eine etwaige Steuerersparnis fällt aller-
dings gering aus.

5. Ist die Energiepreispauschale 
steuerbar? Revision beim BFH 

eingelegt

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.)

12.8.2024
15.8.2024 (Zahlungsschonfrist)

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.8.2024
19.8.2024 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 26.8.2024 (Abgabe der Erklärung)
28.8.2024 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:
• Bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8;  
August = 117,5; Juli = 117,1

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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1. Steuerklassen III und V sollen abgeschafft werden - 
Ehegattensplitting soll bleiben

2. Zweitwohnungssteuer bei doppelter Haushaltsfüh-
rung ist nur beschränkt abzugsfähiger Aufwand

3. Das Zuwendungsempfängerregister ist online 
 

4. Lohnsteuerpauschalierung auch bei Betriebs- 
veranstaltung im „kleinen Kreis“

5. Keine Verlustberücksichtigung im Jahr der Ver-
schmelzung bei Übernehmer durch Saldierung

6. Umsatzsteuerpflicht bei Online-Veranstaltungs-
dienstleistungen und Online-Dienstleistungen

7. Verspätete Pauschalbesteuerung kann teuer werden

Inhaltsverzeichnis

Die Bundesregierung plant die Abschaffung der Steuerklassen III und V. Der Zeit-
punkt ist ungewiss. Die Änderung soll mit einem steigenden Digitalisierungsgrad 
einhergehen und eine Einigung mit den Ländern ist noch zu erzielen.

Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften erhalten derzeit automatisch die 
Steuerklassenkombination IV / IV, können auf Antrag auch die Kombination III / V oder 
die Steuerklasse IV mit „Faktor“ erhalten. Die Steuerklassenkombination IV / IV wird 
üblicherweise von Paaren gewählt, zwischen deren Einkünften keine größere Differenz 
liegt oder wenn Lohnersatzleistungen wie Elterngeld etc. anstehen. Der Grundfreibetrag 
und die Kinderfreibeträge werden bei Steuerklasse V nicht berücksichtigt, dafür jedoch 
doppelt bei der Steuerklasse III. Dies führt bei Arbeitnehmern, deren Einkommen dem 
automatischen Lohnsteuerabzug unterliegt, zu einem höheren Steuerabzug in der Steu-
erklasse V und einem geringeren in der Steuerklasse III. 

Summarisch steht diesen Paaren während des Jahres eine höhere Liquidität zur Ver-
fügung. Sie sind aber verpflichtet, im Folgejahr eine Einkommensteuererklärung abzu-
geben. Diese kann zu einer Steuernachzahlung führen, falls keine größeren sonstigen 
Abzugsposten vorhanden sind.

Ersetzt werden soll die Steuerklassenkombination III / V durch ein sog. Faktorverfahren, 
bei dem die Steuerbelastung bereits während des Jahres realitätsgenau unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Arbeitseinkommen ermittelt werden soll.

Das sog. Ehegattensplitting soll ungeachtet der Steuerklassenkombination ebenfalls 
berücksichtigt und nicht abgeschafft werden. Beim Ehegattensplitting werden die Ein-
kommen der Partner zusammengerechnet, die zustehenden Freibeträge zweifach be-
rücksichtigt. Hierdurch wird vermieden, dass ein Freibetrag bei geringem Einkommen 
eines Partners nicht berücksichtigt wird. Dies reduziert den Steuertarif des Partners mit 
dem höheren Einkommen. 

1. Steuerklassen III und V sollen 
abgeschafft werden –  

Ehegattensplitting soll bleiben  

Schüruferstraße 319
44287 Dortmund
Telefon: 02 31 / 94 80 82-0
Telefax: 02 31 / 94 80 82-18
Internet: www.stb-grieshaber.de
E-Mail: info@stb-grieshaber.de



In der nächsten Ausgabe werden Gesichtspunkte zur Wahl der richtigen Steuerklasse 
beleuchtet.

 
Wer aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung am Beschäftigungsort un-
terhält, kann die notwendigen Mehraufwendungen wegen der beruflich ver-
anlassten doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung geltend machen. Hierzu gehören einerseits die Un-
terkunftskosten, allerdings höchstens 1.000 € monatlich bzw. 12.000 € jährlich, 

andererseits sonstige notwendige Mehraufwendungen. Letztere sind ohne Beschrän-
kung in voller Höhe abzugsfähig. Dies sind z.B. Einrichtungsgegenstände und Ausstat-
tung. Aus Vereinfachungsgründen wird bei einem Betrag bis zu 5.000 € davon ausge-
gangen, dass es sich um notwendige Mehraufwendungen handelt. Wird eine möblierte 
Wohnung angemietet, sollte darauf geachtet werden, den Mietanteil für die Möblierung 
gesondert im Mietvertrag auszuweisen. Anderenfalls kann eine Aufteilung im Schätz-
wege vorgenommen werden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in einem Revisionsverfahren ( Az. VI R 30/21) darüber zu 
entscheiden, ob die von einer Stadt erhobene Zweitwohnungssteuer zu den beschränkt 
abzugsfähigen Unterkunftskosten gehört oder zu den unbeschränkt abzugsfähigen not-
wendigen Mehraufwendungen. Das Finanzgericht (FG) München hatte nämlich erstin-
stanzlich entschieden, dass die Zweitwohnungssteuer zu den unbeschränkt abzugsfä-
higen Mehraufwendungen gehöre. Nach Auffassung der Finanzverwaltung wäre die 
Zweitwohnungssteuer den beschränkt abzugsfähigen Unterkunftskosten zuzurechnen.

Diese Unterscheidung ist für Steuerpflichtige insbesondere deshalb relevant, weil 
Wohnraum in Großstädten und Ballungsräumen einschließlich der Nebenkosten leicht 
oberhalb von 1.000 € monatlich kostet und sämtliche Unterkunftskosten oberhalb die-
ses Betrages steuerlich unberücksichtigt bleiben.

Der BFH hat mit Urteil vom 13.12.2023 jedoch entschieden, dass die vom Steuerpflich-
tigen gezahlte Zweitwohnungssteuer den beschränkt abzugsfähigen Unterkunftskosten 
zuzurechnen ist. Zur Begründung führte der BFH aus, dass die Erhebung der Zweitwoh-
nungssteuer unmittelbar mit der Wohnungsnutzung verknüpft sei, sich am jährlichen 
Mietaufwand orientiert und somit einen tatsächlichen Aufwand für die Nutzung der 
Unterkunft darstellt.

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ist zuständig für das neu geschaffe-
ne Zuwendungsempfängerregister. Es handelt sich hierbei um ein bundesweit 
zentrales Register, welches alle Organisationen umfasst, die berechtigt sind, 
sog. Spendenquittungen auszustellen. Die Daten werden von den zuständigen 
Finanzämtern ab 2024 sukzessiv an das BZSt übermittelt. Auch ausländische 

Organisationen aus EU- bzw. EWR-Ländern können auf Antrag in das Register aufge-
nommen werden. Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass die Körperschaften die deut-
schen Kriterien erfüllen, Spendenquittungen ausstellen zu dürfen. Dies sind diejenigen, 
die nach der Abgabenordnung als gemeinnützig anerkannt sind.

Bislang gab es für Steuerpflichtige vorab keine Möglichkeit, herauszufinden, ob beab-
sichtigte oder getätigte Spenden schließlich für den steuerlichen Sonderausgabenabzug 
zugelassen werden. So bemühten sich gemeinnützige Körperschaften häufig um ein 
privatwirtschaftlich organisiertes Spenden-Gütesiegel.

Damit war aber für potentielle Spender nur eingeschränkt sichtbar, ob die Gemeinnüt-
zigkeit zum aktuellen Zeitpunkt noch vorliegt.

Über das auf der Homepage des BZSt zu erreichende Zuwendungsempfängerregister 
können Spendenwillige nun über verschiedene Suchparameter nach gemeinnützigen 
Organisationen suchen, die die Voraussetzungen zum steuerlichen Sonderausgabenab-
zug nach deutschem Recht erfüllen. Auch eine Suche nach Ort, Tätigkeitsbereich etc. ist 
möglich. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch die Bankverbindungen dort hinterlegt 
werden können.

2. Zweitwohnungssteuer bei dop-
pelter Haushaltsführung ist nur 

beschränkt abzugsfähiger Aufwand  

3. Das Zuwendungsempfänger-
register ist online



Rechtskräftige Entscheidungen z.B. über einen Entzug der Gemeinnützigkeit und somit 
das Ende der Berechtigung, Spendenquittungen ausstellen zu dürfen, werden in das 
Register eingetragen.

Die im Register eingetragenen Körperschaften übermitteln Spendeneingänge online, so 
dass keine Papierquittungen mehr ausgestellt werden müssen. Sie können von Steuer-
pflichtigen bei einer Online-Steuererklärung verwendet werden bzw. werden dort dann 
zu einem späteren Zeitpunkt automatisch hinterlegt. Wer noch nicht eingetragen ist, 
kann aber auch weiterhin noch Spendenquittungen in Papierform ausgeben.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 27.3.2024 (Az. VI R 5/22) ent-
schieden, dass ein Arbeitgeber seit der Gesetzesänderung ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2015 auch bei Betriebsveranstaltungen, die nicht allen Angehörigen 
eines Betriebs oder eines Betriebsteils offenstehen, die Versteuerung des Sach-
bezugs durch die Lohnsteuerpauschalierung mit 25 % übernehmen kann.

Viele Unternehmen veranstalten für ihre Belegschaft z.B. Sommerfeste oder Weihnachts-
feiern. Die hierfür entstehenden Kosten kann das Unternehmen bis zu einem Betrag 
i.H.v. 110 € pro Veranstaltung bis zu zweimal jährlich je Mitarbeiter als lohnsteuerfreien 
Sachbezug zur Verfügung stellen. Der Arbeitnehmer muss die Zuwendung dann nicht als 
Arbeitslohn versteuern und es fallen auch keine Sozialversicherungsbeiträge an. 

Soweit ein Arbeitnehmer in den Genuss von mehr als zwei Veranstaltungen jährlich 
kommt oder die Kosten für ihn und ggf. eine Begleitperson zusammen 110 € pro Veran-
staltung übersteigen, handelt es sich bei dem überschießenden Betrag um lohnsteuer-
pflichtigen Arbeitslohn, für den auch Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind.

Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer aber durch Zahlung einer pauschalen Lohn-
steuer i.H.v. 25 % von der Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht freistellen. Zur 
Verfahrensweise bei sog. Leiharbeitnehmern sollte Rücksprache mit dem Steuerberater 
gehalten werden.

Im zu entscheidenden Fall war das Finanzamt der Meinung, dass der Arbeitgeber nicht 
zur Pauschalversteuerung berechtigt war, weil keine Betriebsveranstaltung vorgelegen 
habe, denn die Veranstaltung sei nicht für alle Mitarbeiter zugänglich gewesen, sondern 
nur für einen ausgesuchten Kreis von leitenden Angestellten und Vorstandsmitgliedern.

In der Vergangenheit war nach der Rechtsprechung des BFH die Teilnahmemöglichkeit 
für alle Mitarbeiter eines Betriebs oder Betriebsteils aber Voraussetzung für die Aner-
kennung als Betriebsveranstaltung. Nachdem der Gesetzgeber das Gesetz entsprechend 
geändert hat, aber trotz der gefestigten Rechtsprechung des BFH in diesem Punkt diese 
Voraussetzung nicht explizit in das Gesetz aufgenommen hat, geht das Gericht nun da-
von aus, dass seit der Gesetzesänderung ab 2015 eine Betriebsveranstaltung auch dann 
vorliegen kann, wenn diese nicht für sämtliche Mitarbeiter zugänglich ist.   

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 14.3.2024 (Az. IV R 6/21) ent-
schieden, dass bei Verschmelzung einer Personengesellschaft auf eine andere 
Personengesellschaft – hierunter ist der steuerneutrale Zusammenschluss zweier 
Unternehmen zu verstehen – der bis zum Übertragungsstichtag entstandene Ge-
winn im Jahr der Verschmelzung nicht mit dem Verlust saldiert werden kann, den 

die übertragende Personengesellschaft bis dahin erlitten hat. Dies gilt jedenfalls, wenn 
die Beteiligten im Innenverhältnis den Ablauf des 31.12. eines Jahres als Übertragungs-
zeitpunkt gewählt haben.

Naturgemäß wählen die beteiligten Unternehmen zwar einen steuerlichen Übertra-
gungszeitpunkt, auf den dann die Steuerpflicht des übertragenden Unternehmens endet 
und auf die übernehmende Gesellschaft übergeht. Handelsrechtlich endet die Existenz 
der übertragenden Gesellschaft aber erst am Tag der Eintragung der Verschmelzung in 
das Handelsregister, also einem nicht frei wählbaren Tag nach dem vereinbarten Über-
tragungszeitpunkt.

4. Lohnsteuerpauschalierung auch 
bei Betriebsveranstaltung  

im „kleinen Kreis“

5. Keine Verlustberücksichtigung 
im Jahr der Verschmelzung bei 
Übernehmer durch Saldierung 



Die Besteuerungsgrundlagen, Gewinn oder Verlust, sind nach dem Urteil des BFH weiter-
hin der übertragenden Gesellschaft zuzurechnen und in entsprechende Bescheide um-
zusetzen.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich wegen fortschreitender Di-
gitalisierung mit Schreiben vom 29.4.2024 zur umsatzsteuerlichen Definition, 
Einordnung und Abgrenzung von Online-Veranstaltungsdienstleistungen und 
Online-Dienstleistungen an Endverbraucher (B2C) geäußert.

Insbesondere geht es um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen digitale An-
gebote von einer Umsatzsteuerbefreiung oder -ermäßigung profitieren, wenn diese auch 
bei analoger Erbringung umsatzsteuerfrei oder -ermäßigt sind. Dies betrifft insbesondere 
Dienstleistungen aus dem Bildungs- und Gesundheitsbereich, aber auch den Bereich der 
Kunst und Kultur.

Maßgeblich unterscheidet die Finanzverwaltung, ob es sich um sog. Live-Streaming-
Angebote mit oder ohne Interaktionsangebote handelt, diese zum Download zur Ver-
fügung gestellt werden, es sich um Aufzeichnungen handelt und wie automatisiert die 
Dienstleistung bzw. die menschliche Beteiligung an der Erbringung der Dienstleistung im 
Zeitraum der digitalen Nutzung ist.

Bei Kombinationsangeboten und der Beurteilung der Frage, ob es sich um eine einheit-
liche Leistung handelt, kommt es darauf an, ob die Dienstleistungen getrennt erworben 
werden können und ob z.B. ein Zuschlag zu zahlen ist. Wer als Unternehmen in den 
genannten Bereichen tätig ist oder werden möchte, sollte vor der Realisierung den Rat 
seines Steuerberaters einholen. Ansonsten könnte es eine teure „Überraschung“ geben, 
wenn die vermeintlich umsatzsteuerfreie Dienstleistung wider Erwarten doch umsatz-
steuerpflichtig ist.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 23.4.2024 (Az. B 12 BA 3/22 R) entschie-
den, dass die Pauschalbesteuerung mit 25 % für Aufwendungen bei Betriebs-
feiern oberhalb von 110 € unverzüglich mit der nächsten Entgeltabrechnung 
durchzuführen ist.

Eine spätere Anmeldung der Pauschalbesteuerung führt sozialversicherungsrechtlich 
dazu, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile für sämtliche Sozialversicherungs-
zweige nachzuzahlen sind. Eine steuerrechtlich andere Regelung ist lt. BSG ohne Belang.

6. Umsatzsteuerpflicht bei Online-
Veranstaltungsdienstleistungen 

und Online-Dienstleistungen 

7. Verspätete Pauschalbesteuerung 
kann teuer werden

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.)

10.7.2024
15.7.2024 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 25.7.2024 (Abgabe der Erklärung)
29.7.2024 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %; 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:
• Bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8;  
August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Wirtschaft - Konjunkturindika-
toren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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Das Bundeskabinett hat am 13.3.2024 den Regierungsentwurf für ein Viertes 
Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen. Der Zeitpunkt der Verabschiedung im 
Bundestag sowie die Zustimmung des Bundesrates sind noch offen.

In Planung sind eine Reihe von Maßnahmen, deren Schwerpunkte folgenden Bereichen 
zuzuordnen sind, wobei hier auf zwei exemplarisch eingegangen werden soll:

 » Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege im Handels- und  
Steuerrecht

 » verschiedene Maßnahmen zur Förderung des digitalen Wandels

Änderungen mit steuerlichem Bezug soll es – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – wie 
folgt geben: 

Die derzeit noch geltende Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege von 10 Jahren soll 
auf 8 Jahre verkürzt werden. Die umsatzsteuerliche Frist zur Aufbewahrung von Rech-
nungen wird ebenfalls auf 8 Jahre angepasst. Es ist damit zu rechnen, dass die Rege-
lungen am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten, wobei die Verkürzung 
analog zum Wachstumschancengesetz nur für Neufälle gelten wird und nicht für bereits 
bestehende Aufbewahrungsfristen.

Achtung: In vielen Einzelfällen können trotzdem längere Aufbewahrungsfristen gelten, 
z.B. bei vorläufiger Steuerfestsetzung, einer begonnenen Außenprüfung oder steuer-
straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen, von denen der Betroffene Kenntnis hat. 
Hieran wird sich nach derzeitigem Sachstand nichts ändern. Die Vernichtung von Bu-
chungsbelegen und sonstigen Unterlagen im geschäftlichen Verkehr sollte nur nach 
Rücksprache mit dem steuerlichen Berater erfolgen.

1. Das Vierte Bürokratieentlas-
tungsgesetz soll kommen – die 

Kernpunkte 
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Dem digitalen Wandel soll dadurch Rechnung getragen werden, dass dort, wo bislang 
das Schriftformerfordernis gilt (eigenhändige Unterschrift), künftig die Textform (E-Mail 
etc.) ausreichen soll. Änderungen dazu soll es im Gewerbevertragsmietrecht, Vereins-
recht, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht sowie im Berufsrecht der rechts- und steuer-
beratenden Berufe geben. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Für Unternehmen mit einer Umsatzsteuerschuld von über 9.000 € pro Jahr (bislang 
7.500 € pro Jahr) soll sich der Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuervoranmel-
dung von quartalsweise auf monatlich ändern und ab dem auf die Verkündung folgen-
den Quartal gelten.

Für Wiederverkäufer, welche die Differenzbesteuerung anwenden (Versteuerung der Dif-
ferenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis), ist eine Anhebung der Bagatellgrenze auf 
750 € geplant (bislang 500 €).

 
Beim Bezug von Elterngeld hat der Gesetzgeber für Geburten ab dem 1.4.2024 
einige Änderungen vorgenommen. Bei Geburten bis zum 31.3.2024 und laufende 
Elterngeldbezugsräume bleibt es bei den bisherigen Regelungen.

Was hat sich geändert? Die Obergrenze für das zu versteuernde Jahreseinkommen, ab 
der kein Anspruch mehr auf Elterngeld besteht, wird angepasst. Seit dem 1.4.2024 liegt 
die Grenze bei 200.000 €, ab dem 1.4.2025 wird sie nochmals abgesenkt auf 175.000 €.
Bei Geburten vom 1.9.2021 bis zum 31.3.2024 lag die Einkommensgrenze bei 300.000 € 
für Paare und 250.000 € für Alleinerziehende. Diese Unterscheidung, ob Paar oder al-
leinerziehend, entfällt künftig ebenfalls.

Das für das Elterngeld maßgebende zu versteuernde Einkommen ist nicht mit dem Brut-
togehalt oder Unternehmensgewinn gleichzusetzen, denn das zu versteuernde Jahres-
einkommen wurde zuvor bereits um begrenzte bzw. unbegrenzte Abzüge wie Werbungs-
kosten, Vorsorgepauschalen und andere Sonderausgaben sowie ggf. außergewöhnliche 
Belastungen gemindert.

Die parallele Bezugsmöglichkeit von Basiselterngeld beider Elternteile wird nun neu 
auf nur noch einen Monat reduziert. Bislang waren es zwei Monate. Wird gleichwohl 
eine längere gemeinsame Elternzeit gewählt, erhält der zweite Elternteil kein Elterngeld 
mehr. Außerdem muss die parallele Elternzeit innerhalb der ersten zwölf Lebensmonate 
des Kindes genommen werden.

Ausnahmen gibt es auf Antrag bei Mehrlingsgeburten, Neugeborenen mit Behinderung 
oder bereits vorhandenen Kindern mit Beeinträchtigungen. Hier kann weiter parallel 
nach Bedarf die Elternzeit in Anspruch genommen werden.

Das Basiselterngeld beträgt zwischen 300 € und 1.800 € monatlich. Die Bezugsdauer 
hängt von der gewählten Elterngeldvariante ab. Außer dem Basiselterngeld gibt es das 
ElterngeldPlus und den Partnerschaftsbonus, die Bezugsdauer liegt zwischen 12 und 
maximal 28 Monaten.

 
Im Rahmen des sog. Wachstumschancengesetzes wurde als Maßnahme des Bü-
rokratieabbaus für Unternehmen auch der Wegfall der sog. „Fünftelregelung“ 
beschlossen.

Bisher waren besondere Arbeitslöhne, die z.B. für mehrere Jahre geballt in einem Betrag 
abgerechnet wurden oder zu zahlende Abfindungen bereits im Rahmen der Durchfüh-
rung des Lohnsteuerabzugsverfahrens von einer Tarifermäßigung begünstigt. Der Ar-
beitnehmer bekam also netto mehr ausgezahlt als ihm nach seinen Lohnsteuerabzugs-
merkmalen eigentlich für den Monat der Abrechnung zustünde. Der Arbeitnehmer war 
in einem solchen Fall jedoch verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung für das Jahr 
abzugeben. In der Lohnsteuerbescheinigung waren solche Beträge gesondert ausgewie-
sen und dies wird auch künftig so bleiben.

2. Änderungen beim Elterngeld ab 
dem 1.4.2024  

3. Wegfall der „Fünftelregelung“ 
– was dies für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer bedeutet 



Diese Tarifermäßigung im Lohnsteuerabzugsverfahren durchzuführen entfällt ab dem 
Veranlagungsjahr 2025 für Arbeitgeber. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer in den vorge-
nannten Konstellationen zukünftig einen höheren steuerlichen Abzug haben werden. Sie 
können sich aber zuviel gezahlte Lohnsteuer im Rahmen der einkommensteuerlichen Ver-
anlagung durch Abgabe einer Einkommensteuererklärung vom Finanzamt zurückholen.

Achtung: Arbeitnehmer müssen künftig also von sich aus tätig werden. Ansonsten kann 
viel Geld beim Finanzamt verbleiben, welches dem Arbeitnehmer zusteht. Hierauf soll-
ten Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer hinweisen. Vor der Vereinbarung von Abfindungen 
sollte künftig nicht nur rechtlicher, sondern auch steuerlicher Rat eingeholt werden.

 
Bereits im Jahr 2003 wurde beschlossen, dass zur besseren Unterscheidbarkeit in 
steuerlichen Angelegenheiten zwischen privater und geschäftlicher Sphäre eine 
spezielle Steuernummer vergeben werden sollte. Ab 2008 wurde für alle Bundes-
bürger die Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) eingeführt. Sie wird bereits 
Kindern nach der Geburt zugeteilt und ist lebenslang gültig. Die Steuer-ID ist 

bei den Finanzbehörden mit den unterschiedlichen Steuernummern der verschiedenen 
Steuerarten, z.B. Einkommensteuer, Umsatzsteuer etc. verknüpft. Die Steuernummer än-
dert sich z.B. durch Umzug in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Finanzamtes, 
die Steuer-ID hingegen nicht. Langfristig soll die Steuer-ID die Steuernummer ersetzen.

Im Herbst 2024 soll nun zusätzlich für den wirtschaftlichen Verkehr die Wirtschafts-
Identifikationsnummer (W-IdNr.) durch das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) verge-
ben werden. Diese wird durch die zuständige Finanzbehörde beim BZSt für wirtschaft-
lich Tätige beantragt.

Eine W-IdNr. erhalten einerseits Personenvereinigungen und juristische Personen, z.B. 
GmbH, Genossenschaften und Aktiengesellschaften, andererseits aber auch natürliche 
Personen, die wirtschaftlich tätig sind, z.B. Freiberufler oder gewerblich Tätige. Weiter-
hin wird jeder Arbeitgeber eine W-IdNr. erhalten, auch der Privathaushalt mit einer bei 
der Minijob-Zentrale angemeldeten Haushaltshilfe.

Die gesetzliche Regelung sieht allerdings vor, dass bei mehreren unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Betätigungen einer Person die letzten 5 Ziffern der W-IdNr. variieren. Wer 
also z.B. als Einzelhandelskaufmann ein Ladengeschäft unterhält, weiterhin mehrere 
Ferienwohnungen vermietet und im Privatbereich eine Haushaltshilfe beschäftigt, wird 
drei W-IdNr. erhalten, die sich innerhalb der letzten fünf Ziffern unterscheiden. Die 
W-IdNr. wird der Unternehmen bereits bekannten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(USt-ID) nachgebildet werden. Die W-IdNr. soll die USt-ID ersetzen.

Sieht ein Gesetz die Angabe der W-IdNr. vor, so kann der Steuerpflichtige diese Vor-
gänge erst ab dem Zeitpunkt durchführen, zu dem er bereits über die W-IdNr. verfügt.

 
Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung eines PKW durch einen Arbeitge-
ber an angestellte Geschäftsführer oder Mitarbeiter auch zu privaten Zwecken 
führt beim Nutzenden zu einem sog. geldwerten Vorteil. Der Begünstigte erspart 
sich Aufwendungen, die er durch Anschaffung und Unterhaltung eines Fahrzeugs 
ansonsten hätte. Daher wird das Gehalt bzw. der Lohn des Mitarbeiters fiktiv um 

den Nutzungsvorteil erhöht, mit der Folge, dass höhere Einkommensteuer sowie ggf. 
höhere Sozialversicherungsbeiträge, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag vom Mit-
arbeiter zu zahlen sind.

Die Berechnung des geldwerten Vorteils erfolgt oft über die sog. Vereinfachungsregel.  
Hierbei hängt die Bemessungsgrundlage vom Bruttolistenpreis ab und davon, ob ein 
Elektrofahrzeug oder eines mit Verbrennungsmotor zur Verfügung gestellt wird.

Wird von der Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht, muss keine Aufzeichnung über 
die einzelnen Fahrten mit dem Fahrzeug erfolgen; bei hohen Bruttolistenpreisen oder 
geringer privater Fahrzeugnutzung kann dies sehr kostspielig werden.

4. Einführung der Wirtschafts-
Identifikationsnummer in 2024 für 

wirtschaftlich Tätige

5. Zu den Anforderungen an ein 
ordnungsgemäßes elektronisches 

Fahrtenbuch  



Alternativ kann ein Fahrtenbuch geführt werden, in dem alle Fahrten dokumentiert wer-
den müssen, was sich wirtschaftlich lohnen kann. Entscheiden sich Unternehmen und 
Mitarbeiter für die Aufzeichnung, werden die Kosten für das Fahrzeug entsprechend 
der betrieblich und privat veranlassten Fahrten nach Kilometern aufgeteilt und dem 
Mitarbeiter die Kosten der privat veranlassten Fahrten einschließlich eines Zuschlags 
für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als geldwerter Vorteil zugerechnet. 
Das Risiko eines nicht ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs liegt beim Unternehmen 
bzw. beim nutzenden Mitarbeiter. 

Zunehmend werden elektronische Fahrtenbücher geführt. Das Finanzgericht Düsseldorf 
hat mit Urteil vom 24.11.2023 (3 K 1887/22 H(L)) erneut festgestellt, dass Eintragungen 
nicht erst Tage oder Wochen nach den Fahrten erfolgen dürfen, auch nicht auf Notizzet-
teln, von denen dann erst später eine Übertragung in ein manuelles oder elektronisches 
Fahrtenbuch erfolgt.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch Beschluss vom 12.1.2024 (XI B 37/23) erneut be-
stätigt, dass eine Datei, in der die Inhalte von handschriftlich festgehaltenen Fahrten 
eingetragen werden, nur dann ein elektronisches Fahrtenbuch darstellt, wenn nachträg-
liche Veränderungen direkt in der Datei einschließlich Datum und Uhrzeit ersichtlich sind.
Achtung: Eine einfache Word- oder Excel-Datei würde demnach nicht ausreichen.

 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 28.11.2023 (2 BvL 8/13) 
eine Regelung für verfassungswidrig erklärt, wonach eine Übertragung von Wirt-
schaftsgütern zum steuerlichen Buchwert zwischen absolut beteiligungsidenti-
schen Schwesterpersonengesellschaften gesetzlich nicht geregelt ist.

Die aktuelle gesetzliche Regelung war unter Fachleuten und Gerichten über 20 Jahre 
lang umstritten. Die Gerichte entschieden in der Vergangenheit unterschiedlich. Nun ist 
der Gesetzgeber aufgefordert, rückwirkend und ohne Übergangsfrist eine verfassungs-
konforme Regelung zu schaffen. Es ist jedoch davon auszugesehen, dass eine Neurege-
lung einige Zeit dauern wird.

Es bleibt abzuwarten, mit welchem Inhalt der Gesetzgeber den Auftrag des höchsten 
deutschen Gerichts umsetzen wird, ob künftig also die Übertragung von Wirtschafts-
gütern zum Buchwert ermöglicht wird und wie eine Regelung bei nur teilweiser Perso-
nenidentität aussehen wird.

Hinweis: Zwischenzeitlich sollten Steuerpflichtige bei entsprechenden Sachverhalten 
immer Rücksprache mit dem Steuerberater halten.

6. Wegweisende Gerichtsentschei-
dung für beteiligungsidentische 

Personengesellschaften   

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.), 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag

10.6.2024
13.6.2024 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 26.6.2024

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %; 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:
• Bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8;  
August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.



DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Mai 2024

1. Die E-Rechnung für Unternehmen ab 1.1.2025
2. Wachstumschancengesetz – ein kurzer Überblick
3. Pauschbeträge für Sachentnahmen 2024 

4. Falscher Umsatzsteuerausweis bei Rechnung an 
Endverbraucher schadet nicht  

5. Kein Werbungskostenabzug für Prozesskosten zur 
Erlangung nachehelichen Unterhalts  

Inhaltsverzeichnis

 
In Deutschland wird die Ausstellung elektronischer Rechnungen im Geschäfts-
verkehr zwischen Unternehmen (B2B) zukünftig verpflichtend. Diese Änderung 
ist Teil des sog. Wachstumschancengesetzes, welches am 22.3.2024 die letzte 
parlamentarische Hürde genommen hat.

Betroffen sind Lieferungen und Leistungen zwischen Unternehmen, wenn beide in 
Deutschland ansässig sind. Die Ansässigkeit wird definiert durch Sitz, Geschäftsleitung 
oder Betriebsstätte im Inland. Bei der inländischen Betriebsstätte eines ausländischen 
Unternehmens muss im Inland ein Teil der Umsätze von der Betriebsstätte aus realisiert 
werden. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, steuerlichen Rat einzuholen.

Eine E-Rechnung ist eine in einem speziellen Format ausgestellte, übermittelte und 
empfangene Rechnung, die eine automatische Verarbeitung ermöglicht. Das Format 
muss einer EU-Norm entsprechen. Ausnahmen für bestimmte Formate können gemacht 
werden, sofern die erforderlichen Angaben in maschinenlesbarer Form vorliegen. Zu 
den zulässigen Formaten gehören beispielsweise XRechnung als rein maschinenlesbares 
Format und ZUGFeRD als hybrides Format, welches eine Kombination aus maschinen-
lesbaren Daten und einer für das menschliche Auge lesbaren PDF-Rechnung darstellt. 
Das teilweise bereits von Unternehmen genutzte EDI-Verfahren bleibt zulässig, könnte 
jedoch künftig Anpassungen erfordern.

Achtung: Eine reine PDF-Rechnung ist ab 1.1.2025 keine elektronische Rechnung mehr, 
sondern eine „sonstige Rechnung“.

Sämtliche Unternehmen ohne Ausnahme müssen ab 1.1.2025 in der Lage sein, elek-
tronische Rechnungen zu empfangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrifft dies 
z.B. auch Vermieter, Ärzte und PV-Anlagenbetreiber. Es sind noch nicht sämtliche Ein-

1. Die E-Rechnung für Unterneh-
men ab 1.1.2025 
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zelfragen geklärt, evtl. gibt es noch einen weiteren Zeitaufschub. Es wird noch eine 
Klarstellung des Bundesfinanzministeriums (BMF) erwartet.

Ebenfalls ist der Versand von E-Rechnungen grundsätzlich für sämtliche Unternehmen 
verpflichtend. Hierbei gibt es Übergangsregelungen, die wie folgt aussehen:

 » Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz > 800.000 € im B2B-Bereich müssen ab 
1.1.2027 E-Rechnungen versenden. Bis 31.12.2026 dürfen es noch „sonstige Rech-
nungen“ sein, z.B. Papierrechnung, PDF-Rechnung.

 » Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz < 800.000 € im B2B-Bereich dürfen bis 
31.12.2027 noch „sonstige Rechnungen“ versenden.

 » Ab 1.1.2028 müssen alle Unternehmen im B2B-Bereich E-Rechnungen auch versen-
den können.

Wer zwischen dem 1.1.2025 und dem 31.12.2027 noch keine E-Rechnung nutzt, aber 
ein anderes digitales Format wie z.B. die Rechnung im PDF-Format versendet, benötigt 
die Zustimmung des Empfängers.

Keine E-Rechnungspflicht gibt es im B2B-Bereich grundsätzlich für nicht steuerbare 
oder steuerfreie Lieferungen und Leistungen, Kleinbetragsrechnungen unter 250 € und 
Fahrausweise. Für das Privatkundengeschäft (B2C) ist derzeit keine E-Rechnungspflicht 
geplant.

Wer seiner Verpflichtung zur Teilnahme am E-Rechnungsverkehr nicht wie vorgeschrie-
ben oder zu spät nachkommt, riskiert unter Umständen steuerliche Nachteile und auch 
Bußgelder von bis zu 5.000 €.

Das sog. Wachstumschancengesetz (WCG) ist am 28.3.2024 in Kraft getreten. 
Die Änderungen gelten größtenteils rückwirkend ab 2023 bzw. zum 1.1.2024, 
in Teilen aber auch erst ab 1.1.2025 oder später. Einige Steuerentlastungen sind 
zeitlich befristet. Die beschlossenen Maßnahmen betreffen vor allem Unterneh-
men und Investoren, aber auch Arbeitnehmer und Rentner.

Über gestrichene Maßnahmen und geringere Erhöhungen als zunächst angedacht wurde 
bereits berichtet. Hieran hat sich nichts geändert. Die Aussagen bleiben daher aktuell. 
Neben der Einführung der E-Rechnung für Unternehmen im B2B-Bereich nachfolgend 
ein kurzer Überblick über weitere wichtige Änderungen:

 » Unternehmen können ab 1.1.2024 Geschenke für Geschäftspartner bis zu 50 € als 
gewinnmindernde Betriebsausgabe absetzen.

 » Der berücksichtigungsfähige Bruttolistenpreis für elektrische Dienstwagen wurde 
auf 70.000 € erhöht.

 » Die bereits ausgelaufene Befristung der degressiven AfA auf bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens wurde für Anschaffungen zwischen dem 1.4.2024 und 
31.12.2024 wieder eingeführt, max. jedoch den zweifachen Wert der linearen AfA 
bzw. 20 %. 

 » Kleinunternehmer brauchen i.d.R. ab 2024 keine Umsatzsteuererklärung abzugeben.
 » Die Schwelle für die Abgabeverpflichtung einer Umsatzsteuervoranmeldung wird ab 

2025 erhöht auf 2.000 €.
 » Die Möglichkeit zur Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten wird ab 2024 auf 

800.000 € erhöht.
 » Die Schwellenwerte zur Buchführungspflicht werden ebenfalls auf 800.000 € Um-

satz bzw. 80.000 € Gewinn für Gewerbebetriebe sowie Land- und Forstwirtschaft für 
Wirtschaftsjahre nach dem 31.12.2023 angehoben. 

 » Ferner gibt es Änderungen im Körperschaftsteuer- und Umwandlungssteuergesetz.

Die Freigrenze für private Veräußerungsgeschäfte erhöht sich ab 2024 auf 1.000 € und 
der Pauschbetrag für Berufskraftfahrer auf 9 €/Tag. Die Rentenbesteuerung wird für 
neue Rentenjahrgänge um 0,5 % reduziert und der Altersentlastungsbetrag entspre-
chend angepasst. Bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind jetzt auch Investi-
tionskosten förderfähig.

2. Wachstumschancengesetz – ein 
kurzer Überblick



Eine der kommenden Veröffentlichungen wird sich den Änderungen im Bereich der Erb-
schaftsteuer für beschränkt Steuerpflichtige widmen, ebenso wie dem digitalen Zuwen-
dungsempfängerregister. 

.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 12.2.2024 die 
für das Kalenderjahr 2024 geltenden Pauschalbeträge bei Sachentnahmen (un-
entgeltliche Wertabgaben) für Nahrungsmittel und Getränke mitgeteilt. Hierbei 
handelt es sich um Jahresbeträge. Bei monatlicher Buchung sind die Beträge zu 
zwölfteln.

Der Gesetzgeber nimmt an, dass Personen, die Nahrungsmittel und Getränke gewerblich 
verkaufen, diese auch privat konsumieren. Bei privatem Verzehr oder Verbrauch müs-
sen Einzelaufzeichnungen über die entnommenen Werte buchhalterisch erfasst werden. 
Dieser Aufwand lohnt sich in der Regel nur bei geringem Eigenverbrauch. 

Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber deshalb Sachentnahme-Pauschalwer-
te eingeführt, die sich je nach Betriebszweig unterscheiden. Wer eine Gaststätte, egal 
welcher Art, ein Café, eine Bäckerei, Konditorei, Fleischerei, einen Einzelhandel für Le-
bensmittel oder Getränke, Obst- oder Gemüseeinzelhandel oder Milcherzeugnis- oder 
Eiereinzelhandel betreibt, findet in der Liste des BMF (www.bundesfinanzministerium.
de - Themen - Steuern - Steuerverwaltung & Steuerrecht - Betriebsprüfung - Richtsatz-
sammlung / Pauschbeträge) die für ihn gültigen Sachentnahmewerte. Eine Einzelauf-
zeichnung ist bei Verwendung des Pauschalwertes nicht notwendig.

Der Bäckereiinhaber wird auch nicht als Lebensmitteleinzelhändler qualifiziert, wenn er 
zusätzlich einen Kühlschrank im Verkaufsraum stehen hat, aus dem er z.B. Milch, Käse 
und Eier verkauft und die Einnahmen hieraus von untergeordneter Bedeutung sind. Es 
ist nur ein Pauschbetrag anzusetzen, und zwar der höhere von beiden.

Immer einzeln aufgezeichnet und in der Buchhaltung erfasst werden müssen Entnah-
men, die nicht Nahrungsmittel oder Getränke sind, z.B. Tabak, Zeitschriften, Bekleidung 
oder Elektroartikel.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 27.2.2024 
klargestellt, dass ein unrichtiger, höherer Umsatzsteuerausweis eines Unterneh-
mers auf Rechnungen an Endverbraucher nicht mehr dazu führt, dass der Un-
ternehmer die höhere Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen muss. 
 

Für Rechnungen mit erhöhtem falschen Umsatzsteuerausweis von Unternehmen an Un-
ternehmen, die nicht korrigiert werden, bleibt es jedoch dabei, dass die höhere Umsatz-
steuer an das Finanzamt zu zahlen ist.

Der Klarstellung im Privatkundenbereich liegt zugrunde, dass die gesetzliche Regelung 
im Umsatzsteuergesetz anders lautet. So hatte der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
Urteil vom 13.12.2018 entschieden, dass ein falscher höherer Umsatzsteuerausweis auf 
Rechnungen dazu führt, dass die höhere Umsatzsteuer an das Finanzamt zu zahlen ist, 
unabhängig davon, ob es sich bei dem Rechnungsempfänger um einen Privatkunden 
oder ein Unternehmen handelt. 

Im Gegensatz zum BFH entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom 
8.12.2022, dass ein Unternehmer bei einem erhöhten Falschausweis der Umsatzsteuer 
an Privatkunden nicht die falsche höhere Steuer schuldet, sondern lediglich die niedri-
gere Umsatzsteuer, wenn sie richtig ausgewiesen worden wäre. Hierfür sei jedoch Vor-
aussetzung, dass der Privatkunde keinen Vorsteuerabzug vornehmen könne. 

Doch mit dieser Entscheidung dürfte noch keine Befriedung eingetreten sein. In ei-
nem anderen Klageverfahren hat das Finanzgericht Köln mit Urteil (8 K 2452/21) vom 
25.7.2023 noch weitergehend entschieden, dass auch ein unrichtiger Umsatzsteueraus-
weis an Behörden und Verwaltungseinrichtungen für den Rechnungsaussteller unschäd-
lich sei, da die öffentliche Hand ebenfalls nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Das 

3. Pauschbeträge für 
Sachentnahmen 2024

4. Falscher Umsatzsteuerausweis 
bei Rechnung an Endverbraucher 

schadet nicht  



gilt aber nur dann, wenn der Rechnungsaussteller bei Fertigung der Rechnung davon 
ausging, dass er mit der Ausweisung der Umsatzsteuer an eine Behörde alles richtig 
gemacht hat oder es sich schlicht um ein Versehen handelte. 

Damit hat erstmals ein Finanzgericht entschieden, dass keine Rechnungskorrektur er-
forderlich ist und dem falsch ausweisenden Unternehmen gegenüber dem Finanzamt 
ein Erstattungsanspruch zusteht, wenn der objektive Fehler unwissentlich geschah. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision beim BFH (V R 16/23) ist anhängig. In 
vergleichbaren Fällen kann unter Bezugnahme auf dieses Verfahren die Aussetzung der 
Vollziehung beantragt werden.

Die Zahlungen von Trennungs- oder nachehelichem Unterhalt an den dauernd 
getrennt lebenden oder geschiedenen Ehepartner können Sonderausgaben im 
Rahmen der Einkommensteuer darstellen. Voraussetzung dafür ist, dass der 
Zahlungsempfänger diesen Betrag in seiner Einkommensteuererklärung als sog. 
„sonstige Einkünfte“ versteuert. Hierzu muss der Zahlende den Sonderausgaben-

abzug beantragen und auch die Zustimmung des Zahlungsempfängers vorlegen, dass 
dieser die erhaltenen Unterhaltszahlungen als „sonstige Einkünfte“ versteuert. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit der Frage zu befassen, ob die einer Unterhalts-
empfängerin entstandenen Prozesskosten für die Durchführung eines Klageverfahrens 
auf Erhalt bzw. Erhöhung der Unterhaltszahlung gegen ihren geschiedenen Ehemann 
Werbungskosten darstellen können. Dies hatte das zuständige Finanzgericht in erster 
Instanz so entschieden. 

Mit Urteil vom 18.10.2023 hat der BFH die Abziehbarkeit der Prozesskosten als Wer-
bungskosten abgelehnt und das Verfahren an das Finanzgericht zwecks Entscheidung 
zurückverwiesen. Dieses hat nun zu prüfen, ob zumindest die Voraussetzungen für die 
Abzugsfähigkeit der Prozesskosten als „außergewöhnliche Belastung“ im Rahmen der 
Einkommensbesteuerung vorliegen. 

Die Ablehnung des Werbungskostenabzugs bei Prozesskosten begründete der BFH da-
mit, dass keine unmittelbare Verbindung zwischen Unterhaltszahlungen als „sonstige 
Einkünfte“ und den entstandenen Prozesskosten besteht. Vielmehr muss der Zahlende 
erst einmal den Willen des Sonderausgabenabzugs im Rahmen der Einkommensteuer-
erklärung haben und der Zahlungsempfänger dann auch noch zustimmen. Selbst, wenn 
der Zahlungsempfänger bereits im Voraus für mehrere Jahre zugestimmt hat, ändert 
sich an der Betrachtungsweise wegen des erforderlichen Antrags des Zahlenden nichts.

5. Kein Werbungskostenabzug für 
Prozesskosten zur Erlangung nach-

ehelichen Unterhalts  

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.)

10.5.2024
13.5.2024 (Zahlungsschonfrist)

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.5.2024

Sozialversicherungsbeiträge 29.5.2024

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %; 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8;  
August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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Nachdem der Bundestag am 17.11.2023 das sog. Wachstumschancengesetz 
beschlossen und der Bundesrat am 24.11.2023 seine erforderliche Zustimmung 
verweigert hatte, wurde am gleichen Tag der Vermittlungsausschuss angerufen. 
Dieser hat am 21.2.2024 ein Ergebnis mit stark reduzierten Maßnahmen inner-

halb des Gesetzespakets vorgeschlagen. Der Bundestag hat am 23.2.2024 das Vermitt-
lungsergebnis bestätigt. Da der Bundesrat erst nach Drucklegung dieser Ausgabe in sei-
ner Sitzung am 22.03.2024 über die Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses 
befinden wird, werden wir über das endgültige Ergebnis und die sich daraus ergebenden 
Folgen in einer der folgenden Ausgaben berichten.

Sicher ist bereits, dass die Einführung einer Investitionsprämie durch ein neues Klima-
schutz-Investitionsprämiengesetz nicht kommen wird. Hierdurch sollten für Unterneh-
men Investitionsanreize geschaffen werden. Fest steht auch, dass es im Rahmen der 
Einkommensbesteuerung keine Freigrenze für Vermietungseinkünfte geben wird. Wei-
terhin wurde die Erhöhung der Steuerermäßigung für Aufwendungen von energetischen 
Sanierungen von 20 % auf 30 % gestrichen. Geplante Erhöhungen für Verpflegungs-
mehraufwand im Inland, die Erhöhung der Grenze bei geringwertigen Wirtschaftsgütern 
(von 800 € auf 1.000 €) und die Anhebung des Freibetrags bei Betriebsveranstaltungen 
(von 110 € auf 150 €) unterbleiben ebenfalls. Die Sonderabschreibung für kleinere und 
mittlere Unternehmen (bei Unterschreiten der Gewinngrenze von 200.000 €) soll nun 
von geplanten 50 % auf 40 % reduziert werden. Die degressive Gebäudeabschreibung 
soll von 6 % auf künftig 5 % gesenkt werden. Der geplante erweiterte Verlustrücktrag 
bei der Einkommensteuer von 2 auf 3 Jahre sowie der geplante erweiterte Verlustvortrag 
im Rahmen der Gewerbesteuer wurden gestrichen.

Die reduzierte Umsatzbesteuerung für Gas- und Wärmelieferungen sollte bereits einen 
Monat früher als zunächst geplant, am 29.2.2024, auslaufen. Dieser Plan wurde wegen 
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der Länge des Gesetzgebungsverfahrens aufgegeben. Es bleibt daher bei der wieder er-
höhten Umsatzbesteuerung ab dem 1.4.2024. 

Für land- und forstwirtschaftliche Umsätze sollten der Durchschnittssteuersatz und die 
Vorsteuerpauschale von 9 % auf 8,4 % sinken. Diese Änderung wurde ebenfalls gestri-
chen. Es bleibt daher bei 9 %. 

Eine Vielzahl anderer Maßnahmen wurde durch den Vermittlungsausschuss geändert, 
insgesamt 14 von 48 geplanten. Diese werden nach Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens dargestellt. 

Mini-Solaranlagen, oft als Balkonkraftwerke bezeichnet, erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit, nicht zuletzt aufgrund der Förderungen in zahlreichen Städ-
ten und Bundesländern. Aber bis zu welcher Leistungsgrenze in Kilowatt 
können diese Anlagen von Mietern und Eigentümern betrieben werden, 
ohne dass Einkommensteuer auf die erzeugte Energie anfällt? 

Eine Einkommensteuerbefreiung gilt für Anlagenbetreiber, wenn die Nennleistung bei 
Einfamilienhäusern, Nebengebäuden und Gewerbeimmobilien 30 Kilowatt (kWp) und 
bei Mehrfamilienhäusern und gemischt genutzten Immobilien 15 kWp je (Wohn-)Ein-
heit nicht übersteigt – maßgeblich dabei ist die Leistung, die im sog. Marktstammdaten-
register vermerkt ist. Zusätzlich gibt es eine Obergrenze von 100 kWp pro Steuerpflich-
tigem, unabhängig von der Anzahl der Gebäude oder Grundstücke. Zu beachten ist, dass 
bei Überschreiten der Obergrenze nicht nur der überschießende Teil steuerpflichtig wird, 
sondern es entfällt dann die Steuerbefreiung für sämtliche Anlagen. 

Die PV-Anlagen müssen sich außerdem an, auf oder in einem Gebäude befinden – bei-
spielsweise auf dem Dach oder Balkon. Das können auch Nebengebäude wie etwa Ga-
ragen, Carports oder Gartenhäuser sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gebäude sich 
im Eigentum des Betreibers befinden oder nicht. Anlagen auf Freiflächen, wie Wiesen, 
sind nicht steuerbefreit. Steuerbefreit sind des Weiteren, wenn die o.g. Voraussetzungen 
erfüllt wurden: 

 » Einnahmen durch Einspeisevergütung 
 » Entgelte für Stromlieferungen an Mieter 
 » Vergütungen für das Aufladen von Fahrzeugen 
 » Zuschüsse sowie Umsatzsteuererstattungen 

Ebenso besteht eine Steuerbefreiung ab 2022, wenn Betreiber neben der Einspeisung ins 
Stromnetz auch Strom für ihre selbstgenutzte Wohnung, Büroräume oder Elektrofahr-
zeuge entnehmen. Die Kehrseite ist, dass die „zwangsweise Steuerbefreiung“ auch für 
vor 2022 errichtete Anlagen gilt und bislang in Anspruch genommene Sonderabschrei-
bungen nur noch sehr eingeschränkt möglich sind. Negative Einkünfte aus den Anlagen 
können nicht mehr berücksichtigt werden. 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden (Urteil vom 23.11.2023 – VI 
R 9/21), dass der Teilerlass eines Darlehens, welches für eine berufliche Fortbil-
dung gewährt wurde, als steuerpflichtiger Zufluss in dem Jahr zu werten ist, in 
dem der Erlass erfolgt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Darlehenserlass an das 
Bestehen der Abschlussprüfung gekoppelt ist.  

Im konkreten Fall hatte eine Angestellte für ihre berufliche Fortbildung ein Darlehen der 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) in Anspruch genommen, wobei ein Teil des Aus-
zahlungsbetrags einen nicht rückzahlbaren Zuschuss darstellte. Laut Darlehensvertrag 
und Förderrichtlinien sollte außerdem ein Teil des Darlehens erlassen werden, wenn die 
Fortbildung mit bestandener Abschlussprüfung endete. So geschah es auch hier, ein 
Teil des Darlehens musste dank bestandener Prüfung nicht zurückgezahlt werden. Das 
Finanzamt sah den Teil des Darlehens, welcher der Steuerpflichtigen erlassen wurde, als 
steuerpflichtige Einkünfte an. 

2. Steuerbefreiung der Einnahmen aus 
kleinen PV-Anlagen

3. Berufliche Weiterbildung: 
Darlehenserlass kann Steuerlast 

erhöhen



Zwar stimmte das Finanzgericht der Steuerpflichtigen in 1. Instanz zu, doch der BFH 
schloss sich der Ansicht des Finanzamts an. Er begründete seine Entscheidung damit, 
dass der Darlehenserlass unmittelbar mit dem beruflichen Erfolg und der Weiterent-
wicklung der Klägerin verknüpft sei. Daher sei die jetzige Zurechnung des erlassenen 
Betrags als Äquivalent zu den in der Vergangenheit berücksichtigten Werbungskosten 
zu betrachten. 

Auch der Verzicht auf Rückzahlung, sei es durch einen Arbeitgeber oder eine (staatliche) 
Bank, kann daher als steuerpflichtiges Einkommen gewertet werden. Die Finanzierung 
von Weiterbildungsmaßnahmen sowie deren Rückzahlungsmodalitäten sollten also im 
Zweifelsfall genau geprüft werden. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit aktuellem Urteil (IX R 13/22) zu der 
Frage geäußert, ob der entgeltliche Erwerb eines Anteils an einer Erbenge-
meinschaft, zu der auch Grundbesitz gehört, und die zeitnahe Veräußerung 
des Grundstücks ein privates Veräußerungsgeschäft darstellen, mit der Folge, 
dass der daraus erzielte Überschuss als sonstige Einkünfte im Rahmen der 
Einkommensbesteuerung steuerpflichtig wird. 

Das Urteil betrifft Erben, die zu einer Erbengemeinschaft gehören und beabsichtigen, 
diese aufzulösen, indem sie die Anteile der anderen Miterben übernehmen und dafür 
eine Auszahlung leisten, um anschließend zeitnah Grundstücke oder Immobilien aus 
dem Nachlass zu verkaufen.

Im konkreten Fall übernahm ein Erbe die Anteile der anderen Miterben an einer Erben-
gemeinschaft gegen entsprechende Ausgleichszahlung. In dieser Erbmasse befand sich 
auch Grundbesitz. Diesen verkaufte er weniger als drei Jahre nach Eintritt des Erbfalls 
und weniger als ein Jahr nach Übernahme als Alleineigentümer. Normalerweise wäre 
der Veräußerungsgewinn aus dem Grundbesitz innerhalb von zehn Jahren nach An-
schaffung einkommensteuerpflichtig, sog. Spekulationsfrist. Dieser Meinung war auch 
das Finanzamt und berücksichtigte den Veräußerungsgewinn bei der Einkommensbe-
steuerung im Einklang mit der noch gültigen Weisung des Bundesfinanzministeriums in 
derartigen Fällen. 

Der BFH vertritt hierzu in Änderung seiner Rechtsprechung eine gegenteilige Auffas-
sung. Der Kauf von Anteilen an einer Erbengemeinschaft ist nach seiner Auffassung 
nicht gleichzusetzen mit dem direkten Erwerb eines Grundstücks oder einer sonstigen 
Immobilie. Die Veräußerung des aus dem Nachlass stammenden Grundbesitzes bleibt 
daher einkommensteuerfrei, obwohl die Übernahme der Erbanteile innerhalb von 10 
Jahren erfolgte. 

Der Grund dafür ist, dass das erworbene und das veräußerte Wirtschaftsgut identisch 
sein müssen. Dies ist nach Auffassung des BFH nicht der Fall, wenn Erbanteile gekauft 
werden und sodann ein Grundstück der Erbmasse veräußert wird. Der Betroffene hat-
te nämlich nicht für das Grundstück bezahlt, sondern für die Erbanteile. Da jeder Fall 
individuell gelagert ist, sollte steuerrechtlicher Rat eingeholt und die Entwicklung der 
Gesetzgebung beachtet werden.

Gewinne aus Immobilienverkäufen, die innerhalb von zehn Jahren nach dem Er-
werb erfolgen, unterliegen als sog. private Veräußerungsgeschäfte der Besteu-
erung. Dies soll Spekulationsgeschäfte am Immobilienmarkt eindämmen. Wird 
eine Immobilie im Eigentum des Veräußernden jedoch durchgehend oder zumin-
dest im Jahr des Verkaufs und den beiden vorhergehenden Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt, bleibt der Verkauf steuerfrei. 

Mit Urteil vom 14.11.2023 (IX R 10/22), nimmt der Bundesfinanzhof (BFH) nun Stellung 
zu der Frage, ob Eigennutzung auch dann vorliegt, wenn nur der geschiedene Ehepartner 
und gemeinsame unterhaltsberechtigte Kinder des Immobilieneigentümers das betref-
fende Haus bewohnen und somit eine Steuerbefreiung rechtfertigen. 

4. Einkommensteuer bei Verkauf von  
Immobilien aus Erbengemeinschaft - 

Rechtsprechungsänderung

5. Immobilienverkauf ist privates 
Veräußerungsgeschäft, wenn ein 

Eigentümer bei Trennung auszieht     



Im zu entscheidenden Fall übernahm ein geschiedener Mann bei der Scheidung von sei-
ner Frau deren Anteil an der Immobilie gegen Geldzahlung und Übernahme der Verbind-
lichkeiten. In dieser Immobilie hatten die Eheleute mit den gemeinsamen minderjähri-
gen Kindern während der Ehe gelebt. Der Mann war im Zuge der Trennung ausgezogen, 
die Kinder und die Frau blieben im Haus wohnen. Vier Jahre nach seinen Auszug ver-
kaufte er die Immobilie, nachdem auch die Kinder und die Ex-Frau ausgezogen waren.

Der Verkauf der Immobilie erfolgte mit Gewinn, für den das Finanzamt bezogen auf die 
Eigentumshälfte, die der Ehemann von seiner Ex-Frau erworben hat, Einkommensteuer 
festsetzte. Der Ehemann vertrat die Auffassung, dass der Gewinn steuerfrei sei, da die 
Immobilie von seinen Kindern genutzt wurde, was steuerlich gesehen einer Eigennut-
zung gleichkäme. Dass die geschiedene Frau dort ebenfalls lebte, sei steuerlich wegen 
der Kinder unerheblich. Der BFH stellte jedoch klar, dass eine Eigennutzung nur dann 
vorläge, wenn der Verkäufer die Immobilie selbst bewohnt habe. Die Nutzung durch 
unterhaltsberechtigte Kinder könne zwar als Eigennutzung angesehen werden, jedoch 
nicht, wenn die Immobilie zugleich von einem Dritten, in diesem Fall der geschiedenen 
Ehefrau, genutzt werde.  Der Verkauf der Immobilie ist daher ein privates Veräußerungs-
geschäft und somit als steuerpflichtig anzusehen.

Eine Möglichkeit zur steuerlichen Entlastung bietet sich für Personen, die 
Verwandte ab Pflegegrad 2 in der eigenen oder deren Wohnung unentgelt-
lich pflegen. Diese Wohnung darf auch im EU-Ausland oder einem EWR-

Staat liegen. Der Pflege-Pauschbetrag, kann als „außergewöhnliche Belastung“ in der 
Steuererklärung geltend gemacht werden. Dieser steht nicht nur Verwandten, sondern 
auch Ehepartnern, Freunden, Nachbarn zu und wird bei mehreren Pflegenden gleich-
mäßig und nicht nach Pflegeaufwand geteilt. Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich 
dabei nach dem Pflegegrad: 

 » Pflegegrad 2 – 600 € 
 » Pflegegrad 3 – 1.100 € 
 » Pflegegrad 4 und 5 – 1.800 € (gleichgestellt sind Schwerbehinderte mit Merkmal „H“ 

im Schwerbehindertenausweis). 

Für die Inanspruchnahme des Pauschbetrags bedarf es keiner Nachweise über Ausga-
ben. Auch die Inanspruchnahme von Pflegediensten reduziert den Anspruch auf den 
Pflege-Pauschbetrag nicht, sofern der eigene Anteil an der Pflege mindestens 10 Prozent 
beträgt. Eine wesentliche Bedingung für den Pauschbetrag ist, dass die pflegenden Per-
sonen keine Vergütung für ihre Pflegeleistung erhalten. Hierbei wird auch das Pflegegeld 
als Vergütung angesehen, mit Ausnahme für Eltern, die Pflegegeld für ihr Kind erhalten. 
Das Pflegegeld darf jedoch vereinnahmt werden, wenn hiervon Pflegedienste oder sons-
tige Aufwendungen des Pflegebedürftigen bezahlt werden.

6. Bei unentgeltlicher Pflege 
Steuervorteil nutzen  

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.)

10.4.2024
15.4.2024 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 26.4.2024

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %; 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8;  
August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6; März = 116,1; 
Februar = 115,2
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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Das Inflationsausgleichsgesetz ging zum 1.1.2024 in die zweite Phase. Es soll vor 
allem gewährleistet werden, dass Steuerzahler nicht aufgrund inflationsbedingt 
gestiegener Löhne durch die progressiv ansteigenden Steuern belastet werden.

Der steuerliche Grundfreibetrag wurde bereits 2023 auf 10.908 € angehoben, für 2024 
erfolgt nun eine weitere Erhöhung auf 11.604 € (23.208 € für Eheleute, bei Zusammen-
veranlagung). Mit dem Einstiegssteuersatz von 14 % wird nun also erst jeder verdiente 
Euro oberhalb des neuen Grundfreibetrags besteuert, progressiv steigend mit zuneh-
mendem Verdienst. Dies soll gewährleisten, dass das Existenzminimum weiterhin steuer-
frei bleibt. Der Höchstbetrag für den steuerlichen Abzug von Unterhaltsleistungen, der 
an den Grundfreibetrag gekoppelt ist, steigt dadurch ebenfalls auf 11.604 €.

Eltern freuen sich 2024 über den erneut erhöhten Kinderfreibetrag. Dieser stieg bereits 
zum Januar 2023 auf 8.952 € und wird 2024 um weitere 360 € auf 9.312 € erhöht. 
Dieser Betrag kann dann von dem zu versteuernden Einkommen abgezogen werden.

Der Spitzensteuersatz von 42 % wurde im Jahr 2023 bei einem zu versteuernden Ein-
kommen über 62.810 € angewandt. 2024 kommt der Satz erst bei einem Einkommen 
über 66.761 € zur Anwendung. Bei Zusammenveranlagung verdoppeln sich diese Beträge.

Der Solidaritätszuschlag wird in 2024 erst bei einer festzusetzenden Einkommensteuer 
von 18.130 € (Einzelveranlagung bzw. 36.260 € bei Zusammenveranlagung) festgesetzt.

Daneben verdoppeln sich die Einkommensgrenzen bei der Arbeitnehmersparzulage, und 
es gibt Verbesserungen bei der Mitarbeiterbeteiligung.

Die Vorabpauschale dient dazu, die Besteuerung von Erträgen aus Invest-
mentfonds sicherzustellen, auch wenn diese Erträge nicht als Ausschüt-
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tungen an die Anleger ausgezahlt werden. Diese Regelung beruht auf der Überlegung, 
dass Investmentfonds, wie beispielsweise Publikumsfonds und ETFs, potenziell Erträge 
erwirtschaften könnten. Um eine zeitnahe Besteuerung dieser theoretischen Erträge zu 
gewährleisten, erhebt das Finanzamt die Steuer im Voraus, im Fall, dass ein Investment-
fond ein positives Ergebnis erwirtschaftet, anstatt auf den Zeitpunkt des Verkaufs der 
Fondsanteile zu warten. 

Teil der Berechnung dieser Vorabpauschale ist der vom Bundesfinanzministerium festge-
legte Basiszins, welcher mit Schreiben vom 5.1.2024 nun für das Jahr 2024 auf 2,29 % 
(2,55 % = 2023) festgesetzt wurde. 

Betroffen von der Pauschale sind vor allem Anleger, die in thesaurierende Investment-
fonds (keine Gewinnausschüttung) investieren und deren gesamte Kapitalerträge des 
Jahres – inklusive der Vorabpauschale – den steuerfreien Sparer-Pauschbetrag von 
1.000 € Kapitalerträgen für Alleinstehende bzw. 2.000 € Kapitalerträge für Verheiratete 
übersteigen (Freistellungsauftrag vorausgesetzt).

Im Januar eines jeden Jahres werden Steuern auf die errechnete Vorabpauschale (also 
den fiktiven Gewinn) des vorangegangenen Jahres erhoben. Der Einzug erfolgt direkt 
und wird automatisch vom Depotverrechnungskonto eingezogen. Bei ausschüttenden 
Anlagen wird die Vorabpauschale direkt mit dem erzielten Gewinn verrechnet. 

Hinweis: Anleger, die keinen Freistellungsauftrag für ihr Depot erteilt haben, sollten dies 
in Erwägung ziehen oder zum entsprechenden Zeitpunkt der Steuererhebung Januar 
eines jeden Jahres etwas Geld vorrätig halten.  

Umzugskosten, die aus beruflichen Gründen anfallen, können als Werbungs-
kosten vom zu versteuernden Einkommen abgezogen oder vom Arbeitgeber 
steuerfrei erstattet werden.

Im Schreiben vom 28.12.2023 veröffentlichte die Finanzverwaltung nun die neuen 
Pauschalen für sonstige Umzugskosten bei beruflich bedingten Wohnungswechseln ab 
1.3.2024. 

 » Für den Umziehenden (Berechtigten): Der Hauptverantwortliche für den Umzug, 
also die Person, aufgrund derer der Umzug erfolgt, kann einen Pauschbetrag von 
964 € ansetzen. Dieser Betrag ist als Pauschale gedacht, die verschiedene kleinere, 
mit dem Umzug verbundene Ausgaben abdeckt, ohne dass eine Einzelbelegung er-
forderlich ist.

 » Für jede andere mitumziehende Person: Für jede weitere Person, die mit dem Be-
rechtigten in einem Haushalt lebt und gemeinsam umzieht (wie Ehegatten, Le-
benspartner, ledige Kinder, Stief- und Pflegekinder), kann ein zusätzlicher Betrag 
von 643 € in der Steuererklärung angesetzt werden. Auch hier ist keine detaillierte 
Belegung einzelner Kosten erforderlich.

 » Für Personen, die vor dem Umzug keine eigene Wohnung hatten oder durch den 
Umzug keine eigene Wohnung einrichten (z.B. bei Umzug zu Freunden/Familie) wird 
eine spezielle, reduzierte Pauschale von 193 € angesetzt.

Umzugsbedingte Unterrichtskosten für Kinder können bis zu 1.286 € Höchstbetrag steuer-
mindernd angesetzt werden. Daneben sind z.B. folgende nachgewiesene Umzugskosten 
abzugsfähig:

 » Reisekosten zum neuen Wohnort: Eingeschlossen sind auch Kosten für die Suche 
und Besichtigung der neuen Wohnung (max. eine Begleitperson). Ausgeschlossen 
bleiben jedoch Kosten für Reisen, die unternommen werden, um sich über den neuen 
Wohnort zu informieren, die jedoch nicht direkt mit der Suche oder Besichtigung 
einer spezifischen neuen Wohnung verbunden sind.

 » Beförderungsauslagen: Hierunter fallen die tatsächlichen Auslagen für den Trans-
port des Umzugsguts von der alten zur neuen Wohnung, inklusive Autobahnmaut 
und Transportversicherung.

3. Pauschalen für sonstige Umzugs-
kosten ab März 2024



 » Mietentschädigung bei zwei Mietverhältnissen: Für maximal sechs Monate können 
Kosten geltend gemacht werden, wenn neben der Miete für die neue Wohnung auch 
die Miete für die alte Wohnung aufgrund bestehender Kündigungsfristen weiterbe-
zahlt werden muss.

 » Mietentschädigung für die neue Wohnung: Dies betrifft eine Entschädigung für 
bis zu drei Monatsmieten, falls die neue Wohnung noch nicht bezogen werden kann.

 » Wohnungsvermittlungsgebühren: Diese beinhalten die ortsüblichen Maklergebüh-
ren für die Vermittlung einer Wohnung oder Garage. Maklergebühren, die im Zusam-
menhang mit dem Kauf eines Grundstücks oder einer Wohnung entstehen, können 
jedoch nicht angesetzt werden.

Die Grenze bildet der Betrag, den ein Bundesbeamter nach dem Bundesumzugskosten-
gesetz als höchstmögliche Umzugskostenvergütung erhalten könnte.

Mit Beginn des Veranlagungszeitraums 2023 tritt eine wesentliche Ände-
rung bei der elektronischen Übermittlung von Lohnsteuerbescheinigungen 
in Kraft, die sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer direkt betrifft. Das 
Bundesministerium der Finanzen hat im Schreiben vom 23.1.2024 klarge-
stellt, dass die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) nun zwingend für 
diesen Prozess erforderlich ist. Diese Änderung folgt auf die Abschaffung der 
elektronischen Transfer-Identifikations-Nummer (eTIN) zum Ende des Jahres 
2022. Hier sind die weiteren Folgen zusammengefasst:

 » Mitteilung der IdNr. durch das Finanzamt: Falls ein Arbeitnehmer seine IdNr. trotz 
Aufforderung nicht mitteilt, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, beim zuständigen 
Finanzamt für das Jahr 2022 eine Lohnsteuerbescheinigung einzureichen und dort 
die IdNr. des Arbeitnehmers zu erfragen. Dazu muss der Arbeitgeber Name, Geburts-
datum und Anschrift des Arbeitnehmers angeben. Eine Zustimmung des Arbeitneh-
mers ist dafür nicht erforderlich.

 » Möglichkeit eines generellen Antrags beim Finanzamt: Unabhängig davon können 
Arbeitgeber die Zuteilung oder Mitteilung der steuerlichen Identifikationsnummer 
beim zuständigen Finanzamt beantragen, sofern sie durch den Arbeitnehmer dazu 
bevollmächtigt wurden.

 » Folgen bei Nichtvorlage der IdNr.: Wenn ein Arbeitnehmer die IdNr. nicht vorlegt 
und der Arbeitgeber sie auch nicht über die beschriebenen Wege ermitteln kann, 
muss der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach der ungünstigeren Steuerklasse VI be-
rechnen. Dies gilt insbesondere für bestimmte Arbeitnehmergruppen, wie etwa Be-
triebsrentner, die im Ausland leben, oder kurzfristig Beschäftigte, die ihre IdNr. nicht 
mitgeteilt haben.

Ausnahmen: Sollte der Arbeitnehmer für das Fehlen seiner IdNr. keine Verantwortung 
tragen, beispielsweise aufgrund unvorhergesehener Umstände, oder sollten technische 
Probleme die Ermittlung der IdNr. behindern, ist dem Arbeitgeber gestattet, vorüberge-
hend für eine Dauer von bis zu drei Monaten eine geschätzte Steuerklasse für die Lohn-
steuerberechnung zu verwenden. Diese geschätzte Steuerklasse muss auf einer fundier-
ten Schätzung basieren, die so genau wie möglich der tatsächlichen Steuerklasse des 
Arbeitnehmers entspricht.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom 28.11.2023 
eine Regelung des Einkommenssteuergesetzes als verfassungswidrig erklärt. 
Bislang schloss das Gesetz in der Fassung des Unternehmenssteuerfortent-
wicklungsgesetzes die steuerneutrale Übertragung von Wirtschaftsgütern 

zwischen Personengesellschaften aus, wenn diese dieselben Gesellschafter in gleichem 
Verhältnis hatten. Dies führte zu einer Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen 
Arten von Transfers, die unter denselben Bedingungen steuerneutral möglich waren.

Im ausschlaggebenden Fall hatte die F1-KG, eine gewerblich tätige GmbH & Co. KG, 
zwei bebaute Grundstücke zu Buchwerten an eine beteiligungsidentische Schwester-
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personengesellschaft (F2-KG) übertragen. Das Finanzamt sah in diesem Vorgang die Rea-
lisierung stiller Reserven und besteuerte den daraus resultierenden Gewinn, was von der 
F1-KG angefochten wurde.

Das Finanzgericht Baden-Württemberg gab der Klage der F1-KG statt, woraufhin das 
Finanzamt Revision einlegte. Der Bundesfinanzhof legte die Frage der Verfassungsmä-
ßigkeit der Besteuerung dem BVerfG vor.

Das BVerfG stellte fest, dass die Regelung gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des 
Grundgesetzes verstößt. Es gab keine überzeugenden Gründe für die Ungleichbehand-
lung von beteiligungsidentischen Personengesellschaften. Das Gericht forderte eine 
Neuregelung, die rückwirkend für Übertragungsvorgänge nach dem 31.12.2000 gilt. Die 
Entscheidung ermöglicht es nun beteiligungsidentischen Personengesellschaften, Wirt-
schaftsgüter untereinander steuerneutral zu übertragen.

In einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) v. 26.9.2023 wurde klar-
gestellt, dass der Verkauf eines vom Wohngrundstück abgetrennten Garten-
grundstücks nicht von der Einkommensteuer befreit ist. 

Gewinne aus privatem Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten – wie 
das Erbbaurecht - sind grundsätzlich steuerpflichtig, wenn zwischen Kauf und Verkauf 
weniger als zehn Jahre liegen. Eine Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn die veräu-
ßerte Immobilie vom Eigentümer selbst zu Wohnzwecken genutzt wurde.

In dem verhandelten Fall hatten die Eigentümer ein großes Grundstück erworben, auf 
dem sich ein altes Bauernhaus befand. Das Haus diente als Wohnhaus, während das 
umliegende Land als Garten genutzt wurde. Nach einiger Zeit entschieden sich die Ei-
gentümer, das Grundstück zu teilen und einen Teil des Gartens zu verkaufen. Sie gingen 
davon aus, dass der Gewinn aus diesem Verkauf steuerfrei wäre, da das Grundstück mit 
dem gesamten Garten zuvor zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde.

Der BFH widersprach dieser Annahme. Laut Gericht ist eine Steuerbefreiung nur dann 
möglich, wenn die veräußerte Immobilie selbst bewohnt wurde. Ein unbebautes Grund-
stück, wie ein Garten, erfüllt diese Bedingung nicht, selbst wenn es direkt an das Wohn-
haus angrenzt und zuvor als Teil des Wohnbereichs genutzt wurde.

6. Keine Steuerbefreiung für den  
Verkauf von Gartengrundstücken

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.), 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag

11.3.2024
14.3.2024 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 26.3.2024

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %; 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8; August = 
117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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Inhaltsverzeichnis

Erbschaften oder Schenkungen von Betriebsvermögen können unter bestimmten 
Bedingungen zum großen Teil steuerbefreit bleiben. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
äußerte sich nun in diesem Zusammenhang mit seinem Urteil vom 13.9.2023 zum 
sog. „90%-Einstiegstest“, welcher unter bestimmten Voraussetzungen entscheidet, 
ob Betriebsvermögen von der Erbschaft- und Schenkungsteuer zum Teil befreit 
werden kann.

Kernfrage bei dem Test ist, ob das Verwaltungsvermögen mehr als 90 % des Gesamt-
werts des Betriebsvermögens ausmacht. In diesem Fall entfällt die Steuerbegünstigung 
für das gesamte Betriebsvermögen.

Das Verwaltungsvermögen umfasst Vermögenswerte, die nicht oder nur mittelbar für 
den betrieblichen Zweck genutzt werden. Dazu gehören typischerweise:

 » Finanzanlagen wie Aktien, Anleihen, Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die 
nicht dem Betriebszweck dienen.

 » Immobilien, die nicht betrieblich genutzt werden, wie vermietete Wohn- oder Ge-
schäftsimmobilien.

 » sonstige Vermögenswerte, die nicht direkt dem Geschäftsbetrieb dienen (Kunstwerke,  
Sammlungen oder nicht betriebsnotwendige liquide Mittel).

Ziel der Regelung ist es, dass Vermögen, das hauptsächlich aus Verwaltungsvermögen 
besteht und somit weniger aktiv im Geschäftsbetrieb genutzt wird, keine ungerechtfer-
tigten Steuervorteile erhält.

Im konkreten Fall erhielt eine Tochter von ihrem Vater GmbH-Anteile für ein Handels-
unternehmen mit Forschungstätigkeit, das über erhebliche Finanzmittel verfügte. Die 
Tochter ging nun davon aus, dass die erhaltenen Unternehmensanteile als steuerfrei 
anzusehen waren, das Finanzamt war jedoch aufgrund der Höhe der Finanzmittel an-
derer Meinung.

1. Steuerbefreiung von Betriebs-
vermögen bei Erbschaft  

und Schenkung
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Nach Urteil durch das Finanzgericht stellte der BFH im Anschluss klar, dass bei Handels-
unternehmen wie der betroffenen GmbH die betrieblich veranlassten Schulden von 
den Finanzmitteln abzuziehen sind, um zu bestimmen, ob das Verwaltungsvermögen 
90 % des Gesamtvermögens übersteigt. Nach Abzug der Schulden von den Finanzmit-
teln wurde daraufhin festgestellt, dass das Verwaltungsvermögen unter 90 % lag. Daher 
blieb die Steuerbefreiung für das Betriebsvermögen bestehen.

Achtung: Dieser Beitrag behandelt spezifische Aspekte der Steuerbefreiung von Be-
triebsvermögen im Kontext von Erbschaften und Schenkungen. Es ist jedoch wichtig zu 
betonen, dass die Inanspruchnahme einer anteiligen Steuerbefreiung für Betriebsver-
mögen an eine Vielzahl weiterer Voraussetzungen geknüpft ist. Jeder Erbschafts- und 
Schenkungsfall ist einzigartig und sollte individuell durch den Steuerberater begleitet 
werden.

Das Wachstumschancengesetz war seit dem Referentenentwurf im Juli 2023 im-
mer wieder in die Kritik geraten. Am 24.11.2023 wurde schließlich der Vermitt-
lungsausschuss durch den Bundesrat aufgerufen, ohne konkrete Angabe von wei-
teren Terminen.

Durch die Zustimmung des Bundestags am 15.12.2023 werden nun Teile des Wachs-
tumschancengesetzes bereits im sogenannten Kreditzweitmarktförderungsgesetz um-
gesetzt. Darunter fallen:

Keine Besteuerung der Dezemberhilfe 2022: Im Dezember 2022 übernahm die Bundes-
regierung die Kosten für den Gas- und Wärmeabschlag, um die Bürgerinnen und Bürger 
angesichts der hohen Energiepreise zu unterstützen. Diese Hilfsmaßnahmen waren ur-
sprünglich als sozialer Ausgleich steuerpflichtig, von einer Besteuerung wird nun jedoch 
zugunsten der Steuerzahler abgesehen.

Relevant vor allem für größere Kapital- und Personengesellschaften sollten die Anpas-
sungen der Zinsschranke an die EU-Richtlinien sein:

Die Zinsschrankenregelung ist im Einkommen- und Körperschaftsteuergesetz festge-
legt. Sie begrenzt den Betrag, den Unternehmen als Zinsaufwendungen von ihrem zu 
versteuernden Einkommen abziehen können. Sie greift, sobald die Nettozinsaufwen-
dungen (Differenz zwischen Zinsaufwendungen und -erträgen) die Freigrenze von 
3.000.000 € übersteigen.

Im Rahmen der Rechtsprechung erfolgte eine weitere Präzisierung des Begriffs „Netto-
zinsaufwendungen“ im Einkommensteuergesetz sowie die Klarstellung, dass in den Jah-
ren, in denen Zinsaufwendungen nicht höher als Zinserträge sind, kein Vortrag des Ge-
winns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) entsteht. Für den steuerlichen 
Abzug von Zinsvorträgen ist es zukünftig erforderlich, dass ein ausreichender Gewinn 
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen vorliegt.

Mit Schreiben vom 7.12.2023 informiert das Bundesministerium für Finanzen über 
die lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten 
für Arbeitnehmer ab dem Kalenderjahr 2024.

Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern arbeitstäglich Mahlzeiten unentgeltlich oder zu 
einem verbilligten Preis anbieten, wird dies als geldwerter Vorteil angesehen und muss 
entsprechend versteuert werden. Als Besteuerungsgrundlage werden ab dem Jahr 2024 
die folgenden Sachbezugswerte festgelegt:

Für ein Mittag- oder Abendessen beträgt der Wert je 4,13 € (vorher 3,80 €) und für ein 
Frühstück 2,17 € (vorher 2,- €). Bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendes-
sen) beträgt der Gesamtwert 10,43 € (vorher 9,60 €).

Diese Regelungen gelten ab dem 1.1.2024 auch für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern wäh-
rend einer dienstlich veranlassten Auswärtstätigkeit oder bei doppelter Haushaltsfüh-

2. Kreditmarktförderungsgesetz: 
Dezemberhilfe steuerfrei

3. Behandlung von kostenlosen 
oder verbilligten Mahlzeiten



rung zur Verfügung gestellt werden, solange der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. 
Andernfalls wird der Wert der Mahlzeit in voller Höhe als geldwerter Vorteil angesehen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) kam in seinem Urteil vom 17.8.2023 zu dem Schluss, 
dass für die Umsatzbesteuerung eines Betrags dieser zunächst tatsächlich auf dem 
Konto des Leistungserbringers gutgeschrieben sein muss.

Im entsprechenden Fall hatte ein Unternehmen Umsätze, für die das Entgelt vom Leis-
tungsempfänger per Überweisung bezahlt wurde. Das Finanzamt wollte diese Umsätze 
im Jahr der Wertstellung (Valutierung) der Überweisung, also dem Jahr, in dem der 
Betrag zinswirksam wurde, besteuern.

Die eigentliche Gutschrift (der Tag, an dem das Geld tatsächlich auf dem Konto des 
Empfängers ankommt und er es nutzen kann) auf dem Konto des Unternehmens erfolgte 
jedoch erst im Folgejahr. Die Richter des BFH entschieden daraufhin, dass die Umsätze 
erst im Jahr der Gutschrift auf dem Konto des Unternehmens als vereinnahmt im Sinne 
des Umsatzsteuergesetzes gelten und somit auch erst für dieses Jahr zu besteuern sind.

Das Urteil stellt klar: Für die Vereinnahmung eines Betrags ist entscheidend, dass der 
Empfänger über das Geld wirtschaftlich verfügen kann. Dies ist erst der Fall, wenn der 
Betrag tatsächlich auf dem Konto des Empfängers gutgeschrieben ist. Eine rückwirkende 
Wertstellung ändert daran nichts, da sie nur die Zinswirksamkeit betrifft, nicht aber die 
tatsächliche Verfügbarkeit des Geldes für den Empfänger.

Das Bundesministerium der Finanzen ergänzt mit einem Schreiben vom 15.12.2023 
die Regelung zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Parkraumbewirtschaftungs-
verträgen und nimmt damit Bezug auf die Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) vom 20.1.2022.

Der EuGH hatte entschieden, dass Kontrollgebühren, die von Unternehmen für Verstöße 
gegen die Nutzungsbedingungen privater Parkplätze (z.B. Firmen- und Supermarktpark-
plätze) erhoben werden, als Gegenleistung für eine Dienstleistung anzusehen sind. Diese 
Dienstleistung unterliegt demnach der Umsatzsteuerpflicht.

Kontrollgebühren sind Gebühren, die von einem Unternehmen oder einer Organisation 
erhoben werden, die die Einhaltung der Nutzungsbedingungen auf diesen Parkplätzen 
überwacht. Diese Gebühren werden typischerweise in folgenden Situationen fällig:

 » überschreiten der Parkzeit
 » fehlendes oder ungültiges Parkticket
 » Nichtbeachtung spezifischer Parkregeln, z.B. das Parken in Bereichen, die für be-

stimmte Fahrzeugtypen oder -gruppen reserviert sind (wie Behindertenparkplätze), 
ohne die entsprechende Berechtigung zu haben (Achtung – Abschleppkosten wer-
den i.d.R. gesondert in Rechnung gestellt).

Diese Gebühren werden als eine Art Strafzahlung für die Nichteinhaltung der Parkplatz-
regeln angesehen. Der EuGH hat entschieden, dass diese Gebühren einen unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Parkdienstleistung aufweisen und daher als steuerbares Entgelt 
für eine Dienstleistung betrachtet werden können. Das bedeutet, dass sie der Umsatz-
steuer unterliegen.

Durch das Parken auf einem bestimmten Parkplatz entsteht ein Rechtsverhältnis zwi-
schen dem Parkplatzbetreiber und dem Nutzer. Dieses Verhältnis umfasst bestimmte 
Rechte und Pflichten, die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung 
des Parkplatzes festgelegt sind. Dazu gehört die Verpflichtung des Fahrers, neben den 
regulären Parkgebühren auch Kontrollgebühren für regelwidriges Parken zu entrichten.

Hinweis: Laut Schreiben der Finanzverwaltung gilt bis zum 15.12.2023 eine Nichtbe-
anstandungsregel, nach welcher alle von Unternehmen vereinnahmten Zahlungen vom 
Unternehmen wie bisher als nicht steuerpflichtiger Schadensersatz behandelt werden.

4. Zeitpunkt der Umsatz- 
besteuerung

5. Umsatzsteuerpflicht für  
Kontrollgebühren auf  

Privatparkplätzen



Das Finanzgericht Köln hat in einem aktuellen Urteil vom 20.4.2023 eine 
Entscheidung getroffen, die alle Arbeitnehmer betrifft, die einen Dienstwa-
gen nutzen und gleichzeitig für einen Parkplatz am Arbeitsplatz zahlen.

Im entschiedenen Fall ging es um die Minderung des geldwerten Vorteils, eines be-
trieblich genutzen PKW durch die vom Arbeitnehmer gezahlte Miete für einen vom Ar-
beitgeber bereitgestellten Parkplatz. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass solche 
Parkplatzmieten nicht den nach der 1-%-Regelung ermittelten geldwerten Vorteil des 
Dienstwagens reduzieren sollten. Das Gericht entschied, dass die von den Arbeitneh-
mern gezahlte Parkplatzmiete tatsächlich den geldwerten Vorteil mindert. Dies bedeu-
tet, dass die Miete für den Parkplatz bei der Berechnung des zu versteuernden Vorteils 
aus dem Firmenwagen berücksichtigt und somit von diesem abgezogen werden kann. 

Achtung: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da das Finanzamt gegen diese Ent-
scheidung Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt hat. Entsprechende Fälle sollten bis 
zur Entscheidung offen gehalten werden.

Das Finanzgericht Köln (FG) hat in zwei rechtskräftigen Urteilen vom 
14.12.2022 Klarstellungen zur steuerlichen Behandlung von Trinkgeldern 
gemacht. Die Urteile sind besonders relevant für die Unterscheidung zwi-
schen steuerfreien Trinkgeldern und steuerpflichtigem Arbeitslohn.

Steuerfreie Trinkgelder sind definiert als freiwillige Zahlungen, die Dritte an Arbeit-
nehmer für deren Dienstleistungen über den eigentlichen Zahlungsbetrag hinaus leis-
ten, ohne dass ein rechtlicher Anspruch darauf besteht. Sie werden in Anerkennung 
der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers gezahlt. Typisch hierbei ist, dass die Zahlung des 
Trinkgeldes und die erbrachte Leistung in einem faktischen, wenn auch nicht rechtlich 
verbindlichen Verhältnis zueinander stehen. 

In dem vom FG verhandelten Fall hatte eine GmbH ihren Prokuristen 50.000 € und 
1,3 Mio. € gezahlt. Die Zahlungen wurden als Dank für gute Zusammenarbeit und im 
Rahmen der Veräußerung von Unternehmensanteilen geleistet. Das Unternehmen, das 
die Zahlungen leistete, behauptete, es handle sich um Trinkgeld und sei somit steuerfrei. 
Die Prokuristen deklarierten diese Zahlungen nicht in ihrer Einkommensteuererklärung.

Das FG entschied jedoch, dass diese Zahlungen nicht als Trinkgelder zu behandeln sind. 
Dafür war schon die Höhe der Zahlung alleine ausreichend. Früher gab es eine gesetz-
liche Höchstgrenze für steuerfreie Trinkgelder (1.224 € pro Jahr), aber auch wenn diese 
Grenze nicht mehr im Gesetz steht, gilt sie immer noch im allgemeinen Verständnis von 
Trinkgeld. Die Gerichte sahen die Zahlungen daher als steuerpflichtigen Arbeitslohn an.

6. Minderung des geldwerten Vorteils 
bei Dienstwagennutzung  

durch Parkplatzmieten

7. Unverhältnismäßig hohe Zahlung 
kein Trinkgeld

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)  

12.2.2024

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.2.2024

Sozialversicherungsbeiträge 27.2.2024

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %; 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2023: November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; 
Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3
2022: Dezember = 113,2
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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Für die Frage der Besteuerung eines Firmenwagens und des Abzugs von 
Verpflegungsmehraufwendungen als Werbungskosten ist jeweils zu prüfen, 
ob der Arbeitnehmer eine regelmäßige Arbeitsstätte (ggf. durch Zuordnung 

des Arbeitgebers) oder durch eine betriebliche Einrichtung, an der der Arbeitnehmer 
dauerhaft typischerweise arbeitstäglich tätig werden soll, hat, oder ob keine regelmä-
ßige Arbeitsstätte vorliegt.

Der Bundesfinanzhof (BFH) führte dazu in seinem Urteil vom 14.11.2023 Näheres aus: 
Im Fall stand einem Bauleiter ein Firmenwagen auch zur privaten Nutzung zur Ver-
fügung. Sein Arbeitgeber berücksichtigte bei der Besteuerung des Firmenwagens die 
0,03-%-Regelung für die Wege zwischen Wohnung und der angenommenen ersten Tä-
tigkeitsstätte, einer Niederlassung der Firma. Der Bauleiter wurde zusammen mit seiner 
Ehepartnerin für die Jahre 2015 bis 2017 zur Einkommensteuererklärung veranlagt.

Sie machten Werbungskosten für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte sowie Verpflegungsmehraufwendungen geltend. Für 2015 erkannte das Finanzamt 
die Verpflegungsmehraufwendungen nicht an, berücksichtigte aber die Entfernungspau-
schale für 215 Tage. Für 2016 und 2017 wurden die Verpflegungsmehraufwendungen 
anerkannt, jedoch wurde die Entfernungspauschale auf weniger Tage reduziert.

Sowohl das Finanzgericht als auch später der Bundesfinanzhof stellten daraufhin fest, 
dass die Niederlassung des Unternehmens nicht als erste Tätigkeitsstätte des Bauleiters 
anzusehen war, da er dort nur gelegentlich tätig war und keine Zuordnung des Arbeit-
gebers zu dieser Niederlassung erfolgt ist. 

Diese Entscheidung führte dazu, dass die Anwendung der 0,03-%-Regelung im Fall des 
Bauleiters nicht gerechtfertigt war und seine Verpflegungsmehraufwendungen als Wer-
bungskosten anerkannt wurden.

1. Steuererleichterung für Arbeit-
nehmer ohne feste Tätigkeitsstätte
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44287 Dortmund
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Das am 1.1.2020 eingeführte Kassengesetz verpflichtet zur Ausgabe von 
Belegen bei Transaktionen mit allen Arten von elektronischen Kassen. Die 
„Bonpflicht“ erfordert, dass Belege in unmittelbarem zeitlichem Zusammen-
hang zum jeweiligen Geschäftsvorgang erstellt werden, unabhängig von der 
Art der elektronischen Kasse.

Ab dem 1.1.2024 treten neue Rechtsbestimmungen in Kraft, die Änderungen an den 
Pflichtangaben auf Kassenbons vorsehen. Die wesentlichen Neuerungen umfassen:
 » Seriennummern: Der Beleg muss die Seriennummern des elektronischen Aufzeich-

nungssystems sowie des Sicherheitsmoduls enthalten.
 » Prüfwert und Signaturzähler: Ebenfalls verpflichtend auf dem Beleg gedruckt wer-

den müssen der Prüfwert und der fortlaufende Signaturzähler.

Diese Maßnahme, ein Teil der Änderungen in der Kassensicherungsverordnung, ermög-
licht eine schnellere und effizientere Überprüfung der Belege mittels spezieller Soft-
ware, auch außerhalb der Geschäftsräume. Durch diese zusätzlichen Daten kann rasch 
ermittelt werden, ob die Kassenführung korrekt ist und ob eine detaillierte Nachprüfung 
notwendig ist.

Diese Anforderungen gelten auch für Transaktionen, bei denen keine umsatzsteuerliche 
Rechnungspflicht besteht. Bons aus TSE-Kassen müssen alle geforderten Angaben auf-
weisen.

Hinweis: Eine Ausnahme kann nur gewährt werden, wenn die Vorlage von Belegen klar 
eine unzumutbare Belastung, entweder sachlicher oder persönlicher Art, für den jewei-
ligen Unternehmer darstellt. Entstehende Kosten können keine sachliche Härte begrün-
den. Umweltaspekte wie z.B. Papierverbrauch sieht die Finanzverwaltung eher kritisch.

In einer Entscheidung vom 9.8.2023 hat der Bundesfinanzhof (BFH) Stellung 
zur Besteuerung von Ausgaben für Kundenveranstaltungen genommen. 
Das Urteil differenziert zwischen allgemeinen Werbeausgaben und Sachzu-
wendungen, die unter die Pauschalbesteuerung fallen.

Pauschalbesteuerung ermöglicht es Unternehmen, Steuern auf nicht monetäre Zu-
wendungen, wie Geschenke oder Einladungen zu Veranstaltungen, mit einem festen 
Steuersatz von 30 % zu begleichen, anstatt dass diese beim Empfänger als Einkommen 
versteuert werden müssen.

Im konkreten Fall hatte ein Kreditinstitut seine Kunden zu einer Weinprobe und ei-
nem Golfturnier eingeladen. Diese Veranstaltungen dienten lediglich der Pflege der Ge-
schäftsbeziehungen und beinhalteten keine direkte Produktwerbung.

Die Bank hatte diese Ausgaben ursprünglich als pauschal zu besteuernde Sachzuwen-
dungen behandelt. Jedoch entschied der BFH, dass solche Zuwendungen, die ausschließ-
lich der Kundenpflege dienen und nicht spezifisch auf den Vertrieb von Produkten oder 
Dienstleistungen abzielen, nicht als Sachzuwendungen im Sinne der Pauschalbesteue-
rung anzusehen sind, denn die von der Bank gewährten Zuwendungen führen bei ihren 
Kunden als Zuwendungsempfängern nicht zu einkommensteuerbaren Einkünften (aus 
Kapitalvermögen). Die streitigen Zuwendungen seien weder ein zusätzliches Entgelt, 
das durch die Kapitalanlagen der Kunden veranlasst war, noch ein ggf. vorgezogenes 
Entgelt für eine geplante künftige Kapitalüberlassung. Vielmehr handelte es sich bei den 
Veranstaltungen um (Werbe-)Maßnahmen der Kundenpflege und -bindung. 

Für den BFH liegen auch keine zu versteuernden Geschenke vor. Denn erfasst werden 
nur Geschenke, wenn und soweit der Empfänger dieser Geschenke dadurch steuerbare 
Einkünfte erzielt und das war bei den streitigen Sachzuwendungen an die Bankkunden 
nicht der Fall.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Urteil vom 26.7.2023 entschie-
den, dass ein einmal festgestellter Grundbesitzwert für die Schenkungsteuer 

2. Pflichtangaben auf Kassenbons  
ab 2024

3. Abgrenzung von Werbeausgaben 
und Sachzuwendungen

4. Bindungswirkung von Grundbesitz-
werten bei der Schenkungsteuer



maßgeblich bleibt. Diese Rechtsprechung bezieht sich lediglich auf den Wert der Vor-
erwerbe, die als nicht anfechtbare Besteuerungsgrundlage für den Vorerwerb gelten.

Im konkreten Fall hatte das Finanzamt den Wert eines Grundstücks (Grundbesitzwert) 
auf 90.000 € festgelegt. Der Besitzer des Grundstücks schenkte seinem Sohn einen Mit-
eigentumsanteil an jenem Grundstück. Da der festgestellte Grundstückswert den Schen-
kungsteuerfreibetrag für Kinder von 400.000 € nicht überstieg, fiel zu diesem Zeitpunkt 
keine Schenkungsteuer an.

Fünf Jahre später kam es zu einer zusätzlichen Geldschenkung durch den Vater an sei-
nen Sohn in Höhe von 400.000 €. Das Finanzamt addierte daraufhin beide Schenkun-
gen - den Miteigentumsanteil am Grundstück im Wert von 90.000 € und die Geld-
schenkung von 400.000 €, wodurch der Freibetrag für Schenkungen an Kinder innerhalb 
von 10 Jahren überschritten wurde. Auf dieser Grundlage erfolgte die Berechnung der 
Schenkungssteuer.

Im entschiedenen Fall sah der Sohn den ursprünglich festgelegten Grundbesitzwert als 
zu hoch an. Das Finanzamt argumentierte daraufhin, dass gegen den ursprünglich fest-
gelegten Wert nur direkt bei dessen Feststellung innerhalb der gesetzlich festgelegten 
Einspruchsfrist (einen Monat nach Zustellung des Bescheids) Einspruch eingelegt wer-
den könne. Der BFH teilte die Auffassung des Finanzgerichts.

Durch ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20.6.2023 werden Ver-
mieter von Luxusimmobilien mit einer Wohnfläche von mehr als 250 m² zu-
künftig zum Nachweis einer Einkunftserzielungsabsicht verpflichtet. Dieser 

Nachweis erfolgt in Form einer Totalüberschussprognose, die aufzeigt, dass über einen 
längeren Zeitraum – üblicherweise 30 Jahre – ein positives Gesamtergebnis erwartet 
wird. Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden und entstehen fortlaufend Verluste, 
wird die Vermietungstätigkeit als „Liebhaberei“ eingestuft. Verluste aus einer Liebhabe-
rei können nicht mit anderen positiven Einkünften verrechnet werden.

Der BFH reagiert damit auf die Besonderheit von Luxusimmobilien, deren Marktmieten 
oft den tatsächlichen Wohnwert nicht angemessen widerspiegeln und die sich aufgrund 
hoher Kosten nicht immer kostendeckend vermieten lassen. 

Konkret ging es in dem Fall um ein Ehepaar, das in den Jahren 2011 bis 2014 drei Vil-
lengebäude mit jeweils mehr als 250 m² Wohnfläche an ihre Kinder und deren Ehepart-
ner vermietet hatte. Trotz der Vermietung entstanden ihnen jährliche Verluste zwischen 
172.000 € und 216.000 €, welche sie mit ihren übrigen Einkünften verrechneten. Eine 
daraufhin durchgeführte Außenprüfung führte zur Versagung der Werbungskostenüber-
schüsse durch das Finanzamt.

Der BFH bestätigte dies, indem er die Verrechnung der Verluste mit anderen Einkünften 
aufgrund der fehlenden Nachweise einer Gewinnerzielungsabsicht nicht zuließ.
 

Im Schreiben vom 7.11.2023 hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) 
Ergänzungen in Bezug auf die Steuerbefreiung von Arbeitgeberzuschüssen 
für Fahrten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vorgestellt.

Arbeitgeber, die ihren Angestellten Zuschüsse für Fahrten im ÖPNV gewähren, können 
dies steuerfrei tun. Ein prominentes Beispiel dafür ist das „Deutschland-Ticket Job-
ticket“. Dieser Steuervorteil gilt unabhängig vom Anlass der Fahrt.

Bedingung für die Steuerbefreiung ist, dass die Zuschüsse „zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn“ geleistet werden. Das bedeutet, dass diese nicht Teil des regu-
lären Gehalts sein dürfen, sondern eine separate, zusätzliche Leistung darstellen.

In bestimmten Fällen erlaubt die Deutsche Bahn die Nutzung von IC/ICE-Verbindungen 
mit dem Deutschlandticket. Das Finanzministerium (BMF) bestätigt, dass auch in sol-
chen Fällen die Nutzung als Fahrt im ÖPNV gilt und somit steuerlich begünstigt ist.

5. Steuerliche Pflichten für 
Vermieter von Luxusimmobilien

6. Arbeitgeberzuschüsse zum 
Deutschlandticket



Vermieter können bis zum 31.3.2024 einen Antrag auf Grundsteuererlass bei 
der zuständigen Gemeinde für das Jahr 2023 stellen, wenn sie einen starken 
Rückgang ihrer Mieteinnahmen im Vorjahr zu verzeichnen hatten. 

Voraussetzung ist eine wesentliche Ertragsminderung, die der Steuerpflichtige nicht zu 
vertreten hat. Ursachen können z.B. Brand- oder Hochwasserschäden, Zahlungsunfähig-
keit des Mieters oder Schäden durch Mietnomadentum sein. 

Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermieter die Ertragsminderung zu vertreten 
hat, z.B., weil er dem Mieter im Erlasszeitraum gekündigt hat oder wenn notwendige 
Renovierungsarbeiten nicht (rechtzeitig) durchgeführt wurden.

Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist die geschätzte übliche Jahres-
rohmiete. Bei einem Ausfall von mehr als 50 % der Mieteinnahmen wird die Grund-
steuer nach den derzeitigen Bestimmungen in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der 
Mietertrag vollständig, wird die Grundsteuer in Höhe von 50 % erlassen.

Bleibt die Minderung des Ertrags ein dauerhafter Zustand, sollte auch geprüft wer-
den, ob sie im Rahmen einer Fortschreibung berücksichtigt werden kann, wodurch der 
Grundsteuerwert dauerhaft sinkt.

Für berufliche Auslandsreisen, die ab dem 1.1.2024 stattfinden, hat die Fi-
nanzverwaltung neue Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen 
und Übernachtungskosten festgelegt. Die aktualisierten Pauschalen sind in 

einer detaillierten Aufstellung ersichtlich, wobei Änderungen deutlich hervorgehoben 
sind. Das BMF-Schreiben enthält außerdem wichtige Erläuterungen zur Anwendung 
dieser Pauschalen, einschließlich spezieller Regelungen für eintägige Auslandsreisen 
und Anpassungen der Verpflegungspauschalen.

Das komplette Schreiben finden Sie auf der Seite des Bundesfinanzministeriums unter:  
Service – Publikationen – BMF-Schreiben – Schreiben v. 21.11.2023

Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. Nachdem für 2022 keine 
Anpassung erfolgte, erhöhte sich der Beitrag für 2023 auf 5 % und bleibt 
auch in 2024 unverändert.

7. Terminsache: Grundsteuererlass

8. Aktualisierte Reisekosten- 
pauschalen ab 2024 

9. Künstlersozialabgabe

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

10.1.2024

Sozialversicherungsbeiträge 29.1.2024

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2023 = 3,12 %; 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %; 1.7.2016 – 31.12.2022 = -0,88 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2023: Oktober = 117,8; September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; 
Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3
2022: Dezember = 113,2; November = 113,7
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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